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Anwesend sind: 
 

Landrat 
Landrat Alexander Tritthart  

stellv. Landrat 
Kreisrat Manfred Bachmayer nicht Mitglied des Kreisausschusses 

CSU-Fraktion 
Kreisrätin Gabriele Klaußner  
Kreisrat Ludwig Nagel als Vertreter für Kreisrat Thomas Fischer 
Kreisrat Walter Nussel  
Kreisrätin Dr. med. Ute Salzner  
Kreisrat Maximilian Stopfer Junge Union 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Kreisrätin Lydia Göbel  
Kreisrat Wolfgang Hirschmann  
Kreisrätin Astrid Marschall  

Freie Wähler-Fraktion 
Kreisrat Gerald Brehm  
Kreisrat Karsten Fischkal  
Kreisrätin Irene Häusler als Vertreterin für Kreisrat Michael Schölkopf 

SPD-Fraktion 
Kreisrat Dr. German Hacker  

Verwaltung 
Verwaltungsdirektor Marcus Schlemmer  
Verwaltungsrat Markus Vogel  
Regierungsdirektor Manuel Hartel  
Verwaltungsrat Dietmar Pimpl  
Kreisbaumeister Thomas Lux bis 10:22 Uhr, Ende der öffentlichen Sitzung 
Oberregierungsrat Andreas Christgau bis 10:19 Uhr, nach TOP I/4.3 
Beschäftigter Friedrich Schlegel  
Regierungsrätin Birgit Stolla bis 10:21 Uhr, nach TOP I/6 
Verwaltungsrat Norbert Walter bis 10:22 Uhr, Ende der öffentlichen Sitzung 
Verwaltungsrätin Sigrid Kaiser bis 10:20 Uhr, nach TOP I/5 
Baurat Dieter Mußack bis 10:22 Uhr, Ende der öffentlichen Sitzung 
Regierungsamtsrat Michael Stötzel bis 10:22 Uhr, Ende der öffentlichen Sitzung 
Verwaltungsamtsrätin Brigitte Meyer bis 10:18 Uhr, nach TOP I/3.3 
Regierungsamtsrat René Rackelmann bis 10:18 Uhr, nach TOP I/3.3 
Verwaltungsamtfrau Julia Schröder bis 10:22 Uhr, Ende der öffentlichen Sitzung 
Verwaltungsamtfrau Bianca Liema bis 10:19 Uhr, nach TOP I/4.3 
Beschäftigte Stephanie Mack bis 10:22 Uhr, Ende der öffentlichen Sitzung 
Beschäftigter Johannes Hölzel bis 10:18 Uhr, nach TOP I/4.2 

Schriftführer 
Regierungsamtmann Michael Eger  
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Die Sitzung hat folgende Tagesordnung: 
 

I. Öffentliche Sitzung 

 1.  Genehmigung der Niederschrift der 28. Sitzung des Kreisausschusses am 27.09.2024 
  
 2.  Haushaltswirtschaft des Landkreises; Sachstandsbericht zum Haushaltsvollzug 2024 

sowie zum Aufstellungsverfahren des Landkreishaushaltes 2025 
  
 3.  Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung; 
  
 3.1  Beendigung von Mitgliedschaften des Landkreises 
  
 3.2  Freiwillige Leistungen in der Schülerbeförderung 
  
 3.3  Tiefgarage des Landratsamtes in Erlangen; Parkgebühren für Kundinnen und Kunden 
  
 4.  Vergabe verschiedener Zuschüsse des Landkreises; 
  
 4.1  Förderung von Theatern 
  
 4.2  Wasserschöpfräder an der Regnitz bei Möhrendorf 
  
 4.3  Feuerwehrwesen; Beschaffung eines Einsatzleitwagens durch die Stadt Baiersdorf 
  
 4.4  Landwirtschaft und Organisationen im ländlichen Bereich 
  
 5.  ÖPNV; Erlass einer allgemeinen Vorschrift zum Fortbestand des Deutschlandtickets im 

Kalenderjahr 2025 
  
 6.  Investitionsplanung 2025 - 2028 für den Straßen-, Brücken- und Radwegeausbau 
  
 7.  Kreisstraße ERH 6; Vereinbarung mit der Gemeinde Kalchreuth über die Sanierung der 

Kreisstraße im Zuge der städtebaulichen Altortsanierung Kalchreuth - Neugestaltung 
Dorfplatz-Umfeld, Bauabschnitt 1 

  

II. Nichtöffentliche Sitzung 

....  
  
  
  
  
  

 
 
Es besteht Beschlussfähigkeit. Die Einladung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß am 28.11.2024; 
die Mehrheit der Mitglieder ist anwesend und stimmberechtigt. 
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I. Öffentliche Sitzung 

 
 1. Genehmigung der Niederschrift der 28. Sitzung des Kreisausschusses am 

27.09.2024 
  
 Der Kreisausschuss fasst folgenden Beschluss: 

 
Die Niederschrift der 28. Sitzung des Kreisausschusses vom 27.09.2024 wird 
genehmigt. 
 

 Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 13  Nein: 0  Anwesend: 13   
  
  

 
 2. Haushaltswirtschaft des Landkreises; Sachstandsbericht zum 

Haushaltsvollzug 2024 sowie zum Aufstellungsverfahren des 
Landkreishaushaltes 2025 

  
Den Mitgliedern des Kreisausschusses wurde zu diesem Tagesordnungspunkt eine 
Sitzungsvorlage zur Verfügung gestellt. 
 
Landrat Alexander Tritthart stellt heraus, die Haushaltsaufstellung erfolge in diesem 
Jahr so früh wie noch nie. Aufgrund der sinkenden Steuerkraft, zunehmender 
Ausgaben und einer angekündigten Erhöhung der Bezirksumlage um 2,38 
Prozentpunkte, sei eine Erhöhung der Kreisumlage um 3,5 Prozentpunkte 
erforderlich. Dies habe man den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern des 
Landkreises in der Bürgermeisterdienstbesprechung vergangene Woche mitgeteilt. 
Ohne die bevorstehende Erhöhung der Bezirksumlage wäre lediglich eine moderate 
Erhöhung um 1,12 Prozentpunkte notwendig. Nicht nur im Landkreis Erlangen-
Höchstadt stehe eine Erhöhung an. Bayernweit diskutiere man in vielen Landkreisen 
über Erhöhungen im Bereich zwischen drei und sechs Hebesatzpunkte, teilweise 
sogar bis zu neun Punkte. Dass es sich hier um strukturelle Probleme handelt, liege 
auf der Hand. Oftmals seien in anderen Landkreisen die kreiseigenen Krankenhäuser 
wegen ihrer massiven Defizite für die finanzielle Schieflage ursächlich. Das 
Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt habe indes ein moderates Minus in Höhe von 
2,5 Mio. Euro. Rechne man die MVZ GmbH hinzu, liege das Gesamtdefizit bei etwa 
2,9 Mio. Euro. In der heutigen Sitzung werde man über Ideen und Vorschläge der 
Verwaltung zu Einsparungsmöglichkeiten beschließen. Im Anschluss an die Sitzung 
werde Kreiskämmerer Markus Vogel den Haushaltsentwurf fertigstellen und an die 
Kreisrätinnen und Kreisräte verteilen, die nach Durchsicht ebenfalls eigene 
Sparvorschläge bis zu den Haushaltssitzungen im Januar und Februar vorbringen 
können. 
 
Kreiskämmerer Markus Vogel greift relevante Punkte aus der Sitzungsvorlage heraus 
und erläutert diese. Er geht dabei auf den Einbruch der Steuer- und Umlagekraft und 
die Erhöhung der Bezirksumlage sowie auf die kräftigen Ausgabensteigerungen im 
Bereich der Jugendhilfe und des ÖPNVs ein. Diese Punkte führen zu erheblichen 
Belastungen des Kreishaushaltes. Gespannt sei er auf die bevorstehende Sitzung 
des Bezirkstages am 12.12.2024, von der er sich aktuelle Informationen zur 
geplanten Erhöhung der Bezirksumlage erhoffe. Positiv erwähnt er die Anfang 
November beschlossene Erhöhung des kommunalen Finanzausgleiches der 
Bayerischen Staatsregierung, wobei er sich dennoch mehr erhofft habe. Durch 
intensivste Sparbemühungen konnte man die Deckungslücke von anfangs 10,7 Mio. 
Euro (inkl. der erhöhten Bezirksumlage) auf derzeit 7,7 Mio. reduzieren. Zur Deckung 
dieser Finanzierungslücke im Verwaltungshaushalt sei eine Erhöhung in der vom 
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Landrat bereits erwähnten Höhe erforderlich. Trotz dieser Erhöhung befinde sich die 
Kreisumlage in absoluten Zahlen unter dem Vorjahresaufkommen. Abschließend 
geht Kreiskämmerer Markus Vogel noch auf die Schwerpunkte des Kreishaushaltes 
2025 ein. Diese seien im Verwaltungshaushalt neben der Bezirksumlage die 
Bereiche Jugendhilfe, Schulen und ÖPNV. Der Vermögenshaushalt beinhaltet 
Schulbaumaßnahmen in Höhe von 25 Mio. Euro. Zur Finanzierung werde man einen 
Kredit in Höhe von 13 Mio. aufnehmen müssen. 
 
Kreis- und Bezirksrätin Dr. Ute Salzner erläutert die Situation des Bezirks 
Mittelfranken. Der Bezirkshaushalt sei auf über 1 Mrd. Euro gewachsen. Die 
erhebliche Deckungslücke sei unter anderem wegen Tarifsteigerungen und Kosten 
zur Hilfe zur Pflege entstanden. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Karsten 
Fischkal, spricht im Hinblick auf den folgenden Tagesordnungspunkt von kleinen 
Einsparungen, die aus seiner Sicht dennoch erforderlich sind. Auch die Kommunen 
müssen sich von solchen Ausgaben trennen, denn auch dort sei die Situation nicht 
einfach. Aufgrund der schwierigen Gesamtsituation hoffe er bei der Genehmigung 
der Kommunalhaushalte auf das Wohlwollen der Kommunalaufsicht des 
Landratsamtes. Landrat Alexander Tritthart ergänzt, dass es für alle 
Genehmigungsbehörden, ob bei Regierung oder im Landratsamt, herausfordernd 
werde.  
 
CSU-Fraktionsvorsitzender Walter Nussel hebt positiv hervor, dass der Landkreis in 
der Vergangenheit eine vorausschauende Liegenschaftspolitik betrieben habe, von 
der man nun profitiere. Mit Blick auf das nächste Jahr seien weitere Sparmaßnahmen 
nicht mehr möglich, weshalb sich grundlegend etwas ändern müsse. Er fordere mehr 
Widerspruch, wenn EU, Bund und Land durch neue Vorschriften die Standards 
erhöhen und dadurch höhere Kosten entstehen. Statt immer höhere Standards zu 
beschließen, müsse man sich auf die drei Kernpunkte konzentrieren, die für die 
Wirtschaftsunternehmen wichtig seien. Diese seien Planungssicherheit, 
Bürokratieabbau und Energiepreise.  
 
Bezugnehmend auf die Haushaltskonsolidierung bittet SPD-Fraktionsvorsitzender 
Dr. German Hacker, den Sparwillen des Landkreises zu dokumentieren. Konkret 
bittet er um eine Darstellung, welche Kosten bislang durch eine verzögerte 
Stellenwiederbesetzung eingespart werden konnten. Landrat Alexander Tritthart 
erklärt, es gebe aktuell keine Wiederbesetzungssperre, jedoch werde er den Leiter 
des Sachgebiets Personal, Herrn Schlegel, bitten, eine entsprechende Übersicht zu 
erstellen. Hinsichtlich der vorhandenen Qualitätsvorgaben sei Dr. Hacker stolz auf 
die Qualität im Bereich der Infrastruktur, welche ebenso die Kinderbetreuung und die 
Schulen einschließt. Diese Standards kosten jedoch. Er bedauere, dass es keine 
ausreichende Bereitschaft bei Spitzenverdienern gebe, diese Last zu tragen. Als 
Beispiel benennt er die guten Straßen der Nachbarländer, die mautfinanziert seien. 
Nur in Deutschland sträube man sich gegen eine Maut. Ebenso koste die 
Energiewende Geld, welche jedoch einen erheblichen Beitrag zur Wertschöpfung in 
Deutschland beitrage.  
 
Der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 / Die Grünen, Wolfgang Hirschmann, hält 
eine Finanzierungsreform für erforderlich. Die Infrastruktur in Deutschland sei in die 
Jahre gekommen. Eine Haushaltspolitik ohne Kredite werde nicht machbar sein. Die 
Schuldenbremse müsse reformiert werden. Kreiskämmerer Markus Vogel 
beantwortet seine Frage nach der Veränderung der Schlüsselzuweisungen vom Jahr 
2024 zu 2025. Diese seien in absoluten Zahlung von 18,1 Mio. Euro auf 25 Mio. Euro 
gestiegen.  
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 3. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung; 

 
 3.1 Beendigung von Mitgliedschaften des Landkreises 
  

Den Mitgliedern des Kreisausschusses wurde zu diesem Tagesordnungspunkt eine 
Sitzungsvorlage zur Verfügung gestellt.  
 
Durch die vorgeschlagenen Sparmaßnahmen werde laut Landrat Alexander Tritthart 
der Sparwille des Landkreises deutlich. Der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 / 
Die Grünen, Wolfgang Hirschmann, hält diese Beschlüsse aufgrund der niedrigen 
Beträge für Symbolpolitik, weshalb er dem Beschlussvorschlag nicht zustimmen 
werde. 
 

  
Der Kreisausschuss fasst folgende Beschlüsse: 
 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Mitgliedschaft beim Deutschen 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverein Rhein-Main-Donau e. V. zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt zu kündigen. 
 
Abstimmung: einstimmig beschlossen   Ja: 13  Nein: 0  Anwesend: 13 

 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Mitgliedschaft beim Fränkischen 
Museums-Eisenbahn e. V. Nürnberg zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu 
kündigen. 
 
Abstimmung: mehrheitlich beschlossen   Ja: 11  Nein: 2  Anwesend: 13 
 
 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Mitgliedschaft beim Historischen Verein 
Bamberg e. V. zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu kündigen. 

 
Abstimmung: mehrheitlich beschlossen   Ja: 12  Nein: 1  Anwesend: 13 

 
 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, die Mitgliedschaft beim Collegium Musicum 
Schloss Pommersfelden e. V. zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu kündigen. 

 
Abstimmung: mehrheitlich beschlossen   Ja: 8  Nein: 5  Anwesend: 13 

 
 

 
 3.2 Freiwillige Leistungen in der Schülerbeförderung 
  

Den Mitgliedern des Kreisausschusses wurde zu diesem Tagesordnungspunkt eine 
Sitzungsvorlage zur Verfügung gestellt. 
 
Landrat Alexander Tritthart erläutert die drei zu fassenden Beschlüsse. Neben der 
freiwilligen Übernahme der Beförderungskosten für Austauschschüler und der 
Beförderungskosten für Schulversuche, solle über die freiwillige Ausgabe des 
höherwertigen 365-Tickets anstatt des F-Schüler-Monatstickets in Herzogenaurach 
im Rahmen der Kostenfreiheit des Schulweges abgestimmt werden. Diese 
Übernahme für Schüler aus Herzogenaurach gebe es seit 2020 und stellt eine 
freiwillige Leistung dar, die dem Landkreis jährlich 30.000 Euro koste. Da alle 
anderen Schüler des Landkreises das 365-Ticket im Rahmen der Kostenfreiheit des 
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Schulweges erhalten, solle man nach Meinung der Kreisrätinnen Gabriele Klaußner 
und Astrid Marschall aus Fairnessgründen den Schülerinnen und Schülern aus 
Herzogenaurach zumindest die Möglichkeit eröffnen, das 365-Ticket zu kaufen und 
seitens des Landkreises die Kosten zu erstatten, die für das F-Schüler-Monatsticket 
entstehen würden. SPD-Fraktionsvorsitzender Dr. German Hacker berichtet, dass 
dies in Herzogenaurach für die Grund- und Mittelschüler so gelöst wurde. Eltern 
können dort das 365-Euro-Ticket beantragen und erhalten eine Kostenerstattung. 
Diese Möglichkeit werde jedoch kaum genutzt. Zum Thema Fairness verweist 
Landrat Tritthart auf die Schülerinnen und Schüler, die weniger als 3 km Schulweg 
haben und somit überhaupt kein ÖPNV-Ticket erhalten. Eine faire Behandlung sei 
dadurch grundsätzlich nicht möglich. Außerdem wolle er keine zusätzliche 
Bürokratie, welche zu zusätzlichem Personalaufwand führe. Ein neues System 
müsse verwaltungsneutral sein. Im Vergleich zu der Herzogenauracher Regelung für 
die Grund- und Mittelschule merkt er an, dass es sich dort um eine weit geringere 
Anzahl an Schülerinnen und Schüler handele und diese auch deutlich jünger seien. 
Regierungsdirektor Manuel Hartel warnt ebenfalls vor einem hohen Aufwand, der der 
Verwaltung entstehen würde. Außerdem sehe das verwendete Verwaltungsportal 
freiwillige Vorgänge wie eine Erstattung von Tickets nicht vor. Die Anträge müsse 
man dann parallel in Papierform bearbeiten. Ebenso wurde in der Vergangenheit der 
Wunsch nach dem Kauf eines Deutschlandtickets geäußert, was seitens der 
Verwaltung abgelehnt wurde. Dieses Fass wolle man nicht aufmachen. CSU-
Fraktionsvorsitzender Walter Nussel schlägt eine Besprechung mit Kreisrätin 
Gabriele Klaußner, SPD-Fraktionsvorsitzenden Dr. German Hacker und der 
Verwaltung des Landkreises sowie der Stadt Herzogenaurach vor, bei dem eine 
möglichst unbürokratische Lösung gefunden werden soll. 
 
Landrat Tritthart beantragt, die Beschlussfassung über den Beschlussvorschlag Nr. 1 
zur freiwilligen Ausgabe des höherwertigen 365-Euro-Tickets anstatt des F-Schüler-
Monatstickets in Herzogenaurach im Rahmen der Kostenfreiheit des Schulweges 
aufgrund der vorhergehenden Diskussion auf die nächste Sitzung des 
Kreisausschusses zu vertagen. 
 

  
Der Kreisausschuss fasst folgende Beschlüsse: 
 
1. Die Entscheidung, die freiwillige Ausgabe des höherwertigen 365-Euro-Tickets 

anstatt des F-Schülermonatstickets in Herzogenaurach im Rahmen der 
Kostenfreiheit des Schulweges mit Ablauf des Schuljahres 2024/2025 zu 
beenden, wird vertagt. 
 
Abstimmung: mehrheitlich beschlossen   Ja: 12  Nein: 1  Anwesend: 13 
 
 

2. Die freiwillige Übernahme der Beförderungskosten für Austauschschüler ohne 
gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreisgebiet wird mit Ablauf des Schuljahres 
2024/2025 beendet. 

 
Abstimmung: mehrheitlich beschlossen   Ja: 12  Nein: 1  Anwesend: 13 
 
 

3. Die freiwillige Übernahme der Beförderungskosten für Schulversuche, für die 
keine pauschale Erstattung durch den Freistaat Bayern erfolgt, wird mit Ablauf 
des Schuljahres 2024/2025 beendet. 
 
Abstimmung: mehrheitlich beschlossen   Ja: 12  Nein: 1  Anwesend: 13 
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 3.3 Tiefgarage des Landratsamtes in Erlangen; Parkgebühren für Kundinnen und 

Kunden 
  

Den Mitgliedern des Kreisausschusses wurde zu diesem Tagesordnungspunkt eine 
Sitzungsvorlage zur Verfügung gestellt. 
 
Landrat Alexander Tritthart teilt mit, dass im Gegensatz zu den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie Kreisrätinnen und Kreisräten die Kundinnen und Kunden des 
Landratsamtes für die Dauer der Amtsgeschäfte kostenfrei in der Tiefgarage parken. 
Hier könne man bei einer pauschalen Parkgebühr von 1 Euro ca. 33.000 Euro pro 
Jahr zusätzlich einnehmen. Die Parkzeit werde weiterhin auf die Dauer der 
Amtsgeschäfte beschränkt. 
 
Auf Vorschlag aus dem Gremium wird im Beschlussvorschlag die zukünftige 
Parkgebühr für Kundinnen und Kunden von 1,00 Euro auf 1,50 Euro geändert.  
 

  
Der Kreisausschuss fasst folgenden Beschluss: 
 
Eine pauschale Parkgebühr von 1,50 € (inkl. USt.) für parkende Kundinnen und 
Kunden für die Dauer des Dienstgeschäfts soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
umgesetzt werden. 
 

 Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 12  Nein: 0  Anwesend: 12   
  

Kreisrätin Lydia Göbel war während der Abstimmung abwesend. 
 

  
 
 4. Vergabe verschiedener Zuschüsse des Landkreises; 
  
 4.1 Förderung von Theatern 
  

Den Mitgliedern des Kreisausschusses wurde zu diesem Tagesordnungspunkt eine 
Sitzungsvorlage zur Verfügung gestellt. 
 

  
Der Kreisausschuss fasst folgenden Beschluss: 
 
Entsprechend dem Beschluss des Kreisausschusses vom 08. November 2010 zur 
Förderung von Theatern im Landkreis Erlangen-Höchstadt erhält das Theater 
Kuckucksheim in Heppstädt, Inhaber Stefan Kügel, für das Jahr 2024 eine Förderung 
des Landkreises Erlangen-Höchstadt in Höhe von 6.000,00 €. 
 

 Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 12  Nein: 0  Anwesend: 12   
  

Kreisrätin Lydia Göbel war während der Abstimmung abwesend. 
 

  
 

 4.2 Wasserschöpfräder an der Regnitz bei Möhrendorf 
  

Den Mitgliedern des Kreisausschusses wurde zu diesem Tagesordnungspunkt eine 
Sitzungsvorlage zur Verfügung gestellt. 
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Der Kreisausschuss fasst folgenden Beschluss: 
 
Der Unterhalt der Wasserschöpfräder in der Regnitz bei Möhrendorf wird auch im 
Jahr 2024 mit einem Zuschuss für bis zu acht eingesetzten Wasserschöpfräder in 
Höhe von 3.064,00 Euro durch den Landkreis Erlangen-Höchstadt gefördert. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, den entsprechenden Zuschuss nach Prüfung des 
Verwendungsnachweises an den Verband der Wasserradgemeinschaft Möhrendorf 
auszuzahlen. 
 

 Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 12  Nein: 0  Anwesend: 12   
  

Kreisrätin Lydia Göbel war während der Abstimmung abwesend. 
 

  
 
 4.3 Feuerwehrwesen; Beschaffung eines Einsatzleitwagens durch die Stadt 

Baiersdorf 
  

Den Mitgliedern des Kreisausschusses wurde zu diesem Tagesordnungspunkt eine 
Sitzungsvorlage zur Verfügung gestellt. 
 

  
Der Kreisausschuss fasst folgenden Beschluss: 
 
Der Stadt Baiersdorf wird zur Anschaffung eines Einsatzleitwagen 1 ein Zuschuss 
des Landkreises Erlangen-Höchstadt entsprechend der seit 16.07.2018 geltenden 
Förderrichtlinien in Höhe von 49.500,00 € gewährt. Die Verwaltung wird beauftragt, 
die Auszahlung des Zuschusses zu veranlassen. 
 

 Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 12  Nein: 0  Anwesend: 12   
  

Kreisrätin Astrid Marschall war während der Abstimmung abwesend. 
 

  
 
 4.4 Landwirtschaft und Organisationen im ländlichen Bereich 
  

Den Mitgliedern des Kreisausschusses wurde zu diesem Tagesordnungspunkt eine 
Sitzungsvorlage zur Verfügung gestellt. 
 

  
Der Kreisausschuss fasst folgenden Beschluss: 
 
1. Vorbehaltlich der haushaltsrechtlichen Mittelbereitstellung im 

Landkreishaushalt 2025 werden Zuschüsse für die Landwirtschaft und die 
Organisationen im ländlichen Bereich bis zu folgenden Beträgen bewilligt: 
 
 
 
Waldbesitzervereinigung – Erlangen-Höchstadt e.V. 1.000,00 € 
Maschinen- und Betriebshilfsring Regnitz-Franken e.V. 1.000,00 € 
Betriebshelfer-Ausschuss Erlangen-Höchstadt-Forchheim 1.150,00 € 
Bayerischer Bauernverband 2.050,00 € 
Kreisberatungsausschuss 1.000,00 € 
Landfrauenarbeit mit Landfrauenchor 550,00 € 
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Landjugend 250,00 € 
Verband landw. Fachbildung (VIF) Höchstadt 500,00 € 
 
Kreisverband der Gartenbauvereine 2.500,00 € 
Kreisverband der Imker 500,00 € 

Gesamtbetrag 10.500,00 € 
 
 
2. Die Zuschüsse sind von der Verwaltung auf den Haushaltsstellen 

0.7801.7180 bzw. 0.7801.7181 frühestens zum 01.07.2025 nach 
Genehmigung des Landkreishaushaltes 2025 und nach Vorlage eines 
Verwendungsnachweises des vorherigen Bewilligungszeitraumes zur 
Auszahlung zu bringen. 

 
 

 Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 12  Nein: 0  Anwesend: 12   
  

Kreisrätin Astrid Marschall war während der Abstimmung abwesend. 
 

  
 
 5. ÖPNV; Erlass einer allgemeinen Vorschrift zum Fortbestand des 

Deutschlandtickets im Kalenderjahr 2025 
  

Den Mitgliedern des Kreisausschusses wurde zu diesem Tagesordnungspunkt eine 
Sitzungsvorlage zur Verfügung gestellt. Landrat Alexander Tritthart und CSU-
Fraktionsvorsitzender Walter Nussel bemängeln die enorme Bürokratie, die durch 
diese regelmäßigen Beschlüsse in allen Kreisgremien deutschlandweit entsteht. Dies 
müsse man zukünftig anders regeln. 
 

  
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Landkreis Erlangen-Höchstadt erlässt die beiliegende allgemeine Vorschrift im 
Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über die Festsetzung 
des Deutschlandtickets als Höchsttarif im Allgemeinen ÖPNV als Satzung. 
 

 Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 12  Nein: 0  Anwesend: 12   
  

Kreisrätin Astrid Marschall war während der Abstimmung abwesend. 
 

  
 
 6. Investitionsplanung 2025 - 2028 für den Straßen-, Brücken- und Radwege-

ausbau 
  

Den Mitgliedern des Kreisausschusses wurde zu diesem Tagesordnungspunkt eine 
Sitzungsvorlage zur Verfügung gestellt. Landrat Tritthart informiert, dass der Beginn 
der Baumaßnahme an der Anschlussstelle Möhrendorf der A73 für das Jahr 2027 
anvisiert sei. Rodungsarbeiten werden voraussichtlich in 2026 durchgeführt. Die 
Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt durch die Autobahn GmbH. 
 

  
 
 
 



- 11 - 
 

 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Vom Vortrag der Verwaltung wird Kenntnis genommen und es besteht Einverständnis 
mit der vorgenannten Investitionsplanung für: 
 
Kreisstraßen-, Brücken- und Radwegeausbau: 
Die veranschlagten Kosten betragen 
 für die Haushaltsjahre 2025 - 2028 12.005.000,00 € 
 der Finanzbedarf wird ermittelt mit 6.715.000,00 € 
 
Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 sind die anteiligen Kosten einzuplanen; die 
Vorlage „Investitionsplanung 2025 bis 2028“ ist Bestandteil des Beschlusses. Die 
Verwaltung wird beauftragt, die Prioritätenliste / Investitionsplanung jährlich 
fortzuschreiben. 
 

 Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 13  Nein: 0  Anwesend: 13   
  
  
 7. Kreisstraße ERH 6; Vereinbarung mit der Gemeinde Kalchreuth über die 

Sanierung der Kreisstraße im Zuge der städtebaulichen Altortsanierung 
Kalchreuth - Neugestaltung Dorfplatz-Umfeld, Bauabschnitt 1 

  
Den Mitgliedern des Kreisausschusses wurde zu diesem Tagesordnungspunkt eine 
Sitzungsvorlage zur Verfügung gestellt. 
 

  
Der Kreisausschuss fasst folgenden Beschluss: 
 
Dem vorliegenden Vereinbarungsentwurf für die Sanierung der Ortsdurchfahrt – 
Abschnitt 1 in Kalchreuth wird zugestimmt. Mit der Gemeinde Kalchreuth ist eine 
Vereinbarung abzuschließen. 
 
Der beiliegende Vereinbarungsentwurf mit dem Lageplan und der Kostenermittlung 
ist Grundlage dieses Beschlusses. 
 

 Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 13  Nein: 0  Anwesend: 13   
  
  

II. Nichtöffentliche Sitzung 

 
…. 
 
 

 
 
 
Erlangen, 10.12.2024 
 
 
 
 
Alexander Tritthart   Michael Eger 
Landrat   Regierungsamtmann 
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Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/20071) 

 des Landkreises Erlangen-Höchstadt 

über die Festsetzung des Deutschlandtickets einschließlich 

Ermäßigungsticket als Höchsttarif im Kalenderjahr 2025 

vom 13.12.2024 

Der Landkreis Erlangen-Höchstadt erlässt die nachfolgende allgemeine Vorschrift als 

Satzung. 

Hintergrund 

Zur Fortführung des Deutschlandtickets haben Bund und Länder im Rahmen von Muster-

Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im 

Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2025 aus Bundes- und Landesmitteln vom 

7. Oktober 2024 (im Folgenden: Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025) Maßstäbe zur 

einheitlichen Ermittlung des mit der Einführung des Deutschlandtickets verbundenen 

Ausgleichs abgestimmt. Die Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 basieren auf den 

Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im ÖPNV im Zusammenhang mit 

dem Deutschlandticket im Jahr 2024. 

Die Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 regeln die Ausreichung der Finanzmittel durch 

die Länder an die Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des 

Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) sowie des allgemeinen öffentlichen 

Personennahverkehrs (allgemeiner ÖPNV). Die Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 

waren von den Ländern jeweils noch an die konkreten Verhältnisse vor Ort anzupassen und 

umzusetzen. Im Freistaat Bayern erfolgte dies im Rahmen von Richtlinien des Freistaates 

Bayern zur Umsetzung der Vorgaben der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 (im 

Folgenden: Richtlinien Bayern 2025; Anlage 3). Die wesentlichen Teile der bundesweit 

abgestimmten und durch die Verkehrsministerkonferenz bestätigten Muster-Richtlinien 

Deutschlandticket 2025 sind verbindlich und bundesweit einheitlich umzusetzen. 

Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Ausgleich der Auswirkungen des 

Deutschlandtickets im Verhältnis zu den Verkehrsunternehmen des SPNV und des 

allgemeinen ÖPNV nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen 

öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder allgemeiner Vorschriften zu regeln. 

Um die Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemeinen ÖPNV in seinem 

Zuständigkeitsgebiet zum 1. Januar 2025 sowie eine rechtskonforme Finanzierung hierfür zu 

                                                
1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 
23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in 
der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der 
Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 354/22). 
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gewährleisten, erlässt der Landkreis Erlangen-Höchstadt eine allgemeine Vorschrift im Sinne 

von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in Form einer Satzung. Die 

allgemeine Vorschrift regelt rechtsverbindlich die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der im 

Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Erlangen-Höchstadt tätigen Verkehrsunternehmen des 

allgemeinen ÖPNV zur Anerkennung des Deutschlandtickets sowie im Gegenzug einen 

Ausgleich der hierdurch entstehenden finanziellen Nachteile. Hierdurch werden die Vorgaben 

zum Deutschlandticket bezogen auf das Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Erlangen-

Höchstadt im Kalenderjahr 2025 umgesetzt. 

Die verpflichtende Teilnahme und konkrete Umsetzung der Einnahmeaufteilung zum 

Deutschlandticket ist in Nr. 2.2 und in Anlage 2 dieser allgemeinen Vorschrift verankert. Da 

die Ausgleichsermittlung grundsätzlich nach dem Umsatz-Umsatz-Vergleich erfolgt, ist die 

Einnahmeaufteilung wesentlich für die Ausgleichsermittlung und somit auch Regelungsinhalt 

dieser allgemeinen Vorschrift. Rahmenbedingungen für die Einnahmeaufteilung im Freistaat 

Bayern sind die bundesweiten Vorgaben der Verkehrsministerkonferenz beziehungsweise der 

von dieser bestimmten Gremien. 

Im Freistaat Bayern wurde zusätzlich das Ermäßigungsticket zum Deutschlandticket für 

Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende eingeführt (Ermäßigungsticket). 

Beim Ermäßigungsticket handelt es sich um ein für die Bezugsberechtigten vergünstigtes 

Deutschlandticket. Die zusätzliche Ermäßigung wird vom Freistaat Bayern finanziert. 

Entsprechende Regelungen sind in dieser Allgemeinverfügung sowie in Anlage 1 enthalten 

und in den Richtlinien Bayern 2025 geregelt.  

Zu berücksichtigen ist, dass der allgemeine ÖPNV im Freistaat Bayern zu einem Teil über 

öffentliche Dienstleistungsaufträge gewährleistet wird. Diese öffentlichen 

Dienstleistungsaufträge enthalten jeweils unterschiedlich ausgestaltete gemeinwirtschaftliche 

Verpflichtungen in Form von Tarifvorgaben sowie Ausgleichsregelungen hierfür. Die 

allgemeine Vorschrift regelt daher einen grundsätzlichen Vorrang der öffentlichen 

Dienstleistungsaufträge. Sie regelt eine gemeinwirtschaftliche Verpflichtung zur Anerkennung 

des Deutschlandtickets nur insoweit, wie der jeweilige öffentliche Dienstleistungsauftrag eine 

entsprechende Verpflichtung einschließlich Ausgleichsleistungen hierfür nicht enthält. Die 

Umsetzung der Tarifanerkennung im Einzelnen, die Ermittlung und Abwicklung der 

Ausgleichsleistungen sowie der erforderlichen Nachweisführung hierfür erfolgt sodann auf 

Grundlage des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags unter vollständiger Beachtung 

der Regelungen der allgemeinen Vorschrift. Hierfür sind bei Bedarf Anpassungen der 

zugrundeliegenden öffentlichen Dienstleistungsaufträge in Form von 

Ergänzungsvereinbarungen zu treffen. 

Die in der allgemeinen Vorschrift geregelte Bereitstellung von Daten durch die 

Verkehrsunternehmen stellt sicher, dass – entsprechend den unterschiedlichen 

Rahmenbedingungen und Einnahmeaufteilungsregelungen in den Verbünden und für sonstige 

Gemeinschaftstarife – durch die Verkehrsunternehmen jeweils alle Daten zur Verfügung 

gestellt werden, die für die Zwecke der Ermittlung der Ausgleichsleistungen und des 

Ausschlusses einer Überkompensation gemäß den Regelungen des Anhangs der Verordnung 

(EG) Nr. 1370/2007 erforderlich sind. Diese Daten werden ausschließlich für die genannten 

Zwecke verwendet. 
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Die für die Einbeziehung der vormaligen Ausgleichszahlungen auf der Grundlage von § 45a 

PBefG (Bestandssicherungsleistungen) zu ergänzenden Punkte sind in Nr. 4.1.2 

angesprochen. Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift werden 

jedoch nicht gewährt. Die Bestandssicherung für bestehende Verkehre erfolgt über öffentliche 

Dienstleistungsaufträge. 

 Satzung 

1. Rechtsgrundlagen 

Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Personenbe-

förderungsgesetzes (PBefG), Artikel 8 Absätze 1 und 3 des Gesetzes über den 

öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG in der zum 1. Januar 2025 

geltenden Fassung), Art. 17 LKrO sowie Artikel 3 Absatz 2 in Verbindung mit Art. 2 

Buchstabe l) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt der Landkreis Erlangen-

Höchstadt die nachfolgende allgemeine Vorschrift zur Festsetzung des Deutschlandtickets 

als Höchsttarif im allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) und 

zur Gewährung von Ausgleichsleistungen für finanzielle Nachteile im Zusammenhang mit 

der Beförderung von Fahrgästen mit einem Deutschlandticket im Kalenderjahr 2025. 

2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung  

2.1 Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift 

(dazu Nr. 2.4) öffentliche Personenverkehrsdienste des allgemeinen ÖPNV 

erbringen, sind verpflichtet, während der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift (dazu 

Nr. 8) das Deutschlandticket im Sinne des § 9 Absatz 1 des 

Regionalisierungsgesetzes (RegG) als Höchsttarif gemäß Artikel 3 Absatz 2 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemäß den Vorgaben dieser allgemeinen Vorschrift 

entsprechend Nr. 2.2 anzuerkennen (im Folgenden Tarifanerkennung oder 

Tarifanerkennungspflicht).  

2.2 Die Tarifanerkennung im Sinne von Nr. 2.1 beinhaltet die Beförderung von 

Fahrgästen mit einem gültigen Deutschlandticket zu den bundesweit einheitlich 

geltenden Tarifbedingungen gemäß den Tarifbestimmungen Deutschlandticket in der 

jeweils geltenden Fassung (https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php), 

ohne dass den Fahrgästen hierfür zusätzliche Kosten entstehen. Die Anerkennung 

des Deutschlandtickets verpflichtet das Verkehrsunternehmen nicht zum Vertrieb; 

bezüglich des Vertriebs gelten die entsprechenden Regelungen des jeweiligen 

öffentlichen Dienstleistungsauftrags einschließlich etwaiger Ergänzungen oder 

Nachträge (im Folgenden: öffentlicher Dienstleistungsauftrag) zwischen dem 

Verkehrsunternehmen und der jeweils zuständigen Behörde. Die 

Verkehrsunternehmen sind im Zusammenhang mit der Anerkennung des 

Deutschlandtickets zudem berechtigt und verpflichtet, an der Einnahmeaufteilung für 

das Deutschlandticket (vergleiche Beschlussfassung für ein bundesweites 

Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf 

Basis des Leipziger Modellansatzes in der jeweils geltenden Fassung 

(https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php) ) 

teilzunehmen. Die Ausgestaltung der Stufe 2 der Einnahmeaufteilung nach dem 

Leipziger Modell im Freistaat Bayern erfolgt entsprechend den Vorgaben in Anlage 2. 

https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
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Der Zeitpunkt, zu dem Stufe 2 in Kraft tritt und Stufe 1 ablöst, erfolgt durch eine 

Beschlussfassung der Verkehrsministerkonferenz und wird auf der Website der 

Verkehrsministerkonferenz 

(https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php) 

veröffentlicht. Entsprechend sind die hierfür jeweils erforderlichen Daten 

bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen 

und gegebenenfalls diese Ansprüche überschießende Einnahmen abzugeben. Wenn 

durch die Fahrgeldzuscheidungen aus dem Deutschlandticket kein 

Nachteilsausgleich in Anspruch genommen werden muss, ist der den Soll-

Einnahmewert 2025 übersteigende Betrag entsprechend den Vorgaben eines unter 

Beteiligung der Betroffenen festzulegenden Systems zu verteilen. Konkretisierungen 

und ausführende Bestimmungen zum Leipziger Modellansatz und der 

Einnahmeaufteilung sind entsprechend zu beachten. Die Verkehrsunternehmen sind 

zudem verpflichtet, wenn und soweit im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung 

erforderlich, Tarifgenehmigungsanträge für das Deutschlandticket selbst zu stellen 

oder bei entsprechenden Tarifanträgen Dritter mitzuwirken und keine Einwände 

hiergegen vorzubringen. Sie haben in dem möglichen und erforderlichen Umfang an 

der bundesweit einheitlichen Umsetzung des Deutschlandtickets mitzuwirken. Im 

Hinblick auf die Kontrolle des Deutschlandtickets gelten die Vorgaben des jeweiligen 

öffentlichen Dienstleistungsauftrags; die Umsetzung der bundesweit abgestimmten 

Kontrollmerkmale ist technisch unter Einsatz entsprechender Kontrollgeräte zu 

gewährleisten; die bundesweit abgestimmten Eckpunkte zur Kontrolle des 

Deutschlandtickets sind einzuhalten.  

2.3 Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von Nr. 2.1 beinhaltet zudem die Beförderung 

von Studierenden, Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden mit einem 

gültigen ermäßigten Deutschlandticket (Ermäßigungsticket) gemäß Anlage 1. Die 

Verkehrsunternehmen sind im Hinblick auf die Anerkennung des Ermäßigungstickets 

zudem berechtigt und verpflichtet, bei der bundesweiten Einnahmeaufteilung wie folgt 

vorzugehen: Das Ermäßigungsticket ist bei der bundesweiten Einnahmeaufteilung mit 

dem regulären Preis des Deutschlandtickets ohne die ergänzende Ermäßigung in 

Bayern anzusetzen.  

2.4 Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt sich geografisch auf das 

gesamte Gebiet, für das der Landkreis Erlangen-Höchstadt, unter Berücksichtigung 

von bestehenden Vereinbarungen oder Beauftragungen zur Wahrnehmung von 

Aufgaben oder zur Übertragung von Zuständigkeiten oder Befugnissen mit 

benachbarten zuständigen Behörden, die Befugnis als zuständige Behörde im Sinne 

des Artikel 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den allgemeinen 

ÖPNV innehat.  

3. Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge; Abschluss von 

Umsetzungsvereinbarungen 

3.1 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen öffentlichen 

Personenverkehr auf Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge erbracht werden 

(gemeinwirtschaftliche Verkehrsdienste), gelten die Regelungen dieses öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags einschließlich etwaiger Ergänzungen oder Nachträge im 

Grundsatz vorrangig vor den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in 

Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerkennung nur insoweit, wie der jeweilige öffentliche 

https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
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Dienstleistungsauftrag eine entsprechende Pflicht zur Anerkennung des 

Deutschlandtickets enthält; im Übrigen ergibt sich die Tarifanerkennungspflicht 

einschließlich der hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen aus dieser 

allgemeinen Vorschrift. Die Umsetzung der Tarifanerkennung im Einzelnen, die 

Ermittlung und Abwicklung der Ausgleichsleistungen sowie der erforderlichen 

Nachweisführung hierfür erfolgt auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags unter vollständiger Beachtung der Regelungen dieser 

allgemeinen Vorschrift. 

3.2 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste eigenwirtschaftlich erbracht werden, 

können zur Umsetzung dieser allgemeinen Vorschrift, soweit erforderlich, 

Umsetzungsvereinbarungen zwischen dem jeweiligen Verkehrsunternehmen und 

dem Landkreis Erlangen-Höchstadt abgeschlossen werden. In der 

Umsetzungsvereinbarung kann insbesondere die konkrete Abwicklung der 

Ausgleichsleistungen sowie der Nachweisführung nach Maßgabe dieser allgemeinen 

Vorschrift geregelt werden. Die Umsetzungsvereinbarung begründet keine 

eigenständigen Tarifanerkennungspflichten oder Ausgleichsansprüche.  

4. Ausgleichsleistungen 

4.1 Die Verkehrsunternehmen erhalten nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift 

Ausgleichsleistungen für die ihnen durch die Anerkennung des Deutschlandtickets 

entstehenden finanziellen Nachteile. Die finanziellen Nachteile ergeben sich dabei 

aus einer Gegenüberstellung der Situation mit Anerkennung des Deutschlandtickets 

(Mit-Fall) und der Situation mit Anwendung der bis dahin geltenden Tarife (Ohne-Fall) 

unter Berücksichtigung sämtlicher hiermit jeweils verbundenen positiven und 

negativen Effekte. Bei der Gegenüberstellung sind die nachfolgenden Grundsätze zu 

beachten; die Einzelheiten sind bei Bedarf im Rahmen des jeweiligen öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags oder einer Umsetzungsvereinbarung auf dieser Basis zu 

regeln. 

4.1.1 In Bezug auf die Fahrgeldeinnahmen ist entsprechend Nr. 4.3 der Richtlinien Bayern 

2025 (Anlage 3) für die Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift (Nr. 8) wie folgt 

vorzugehen: 

- Anzusetzen ist für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, 

landesweite Tarife, Haustarife) die Differenz zwischen den um die jeweiligen 

Tarifanpassungen auf das Kalenderjahr 2025 hochgerechneten tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar 2019 bis Dezember 2019 (Ohne-Fall) 

und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Monate des 

Kalenderjahres 2025 (Mit-Fall) entsprechend Nrn. 4.3.1.1 und 4.3.1.2 der 

Richtlinien Bayern 2025. Für das Ermäßigungsticket sind bei der Ermittlung der 

Fahrgeldeinnahmen die regulären Einnahmen aus dem Deutschlandticket ohne 

ergänzende Ermäßigung anzusetzen. Die Einnahmen aus erhöhten 

Beförderungsentgelten sind nicht zu berücksichtigen. Maßgeblich sind insoweit 

jeweils die gemäß der zugrundeliegenden Einnahmeaufteilungen 

zugeschiedenen Fahrgeldeinnahmen als Netto-Einnahmen (ohne 

Umsatzsteuer).  
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- Im Mit- und im Ohne-Fall sind jeweils die Ausgleichsansprüche nach den 

§§ 228 ff. SGB IX entsprechend Nr. 4.3.2 der Richtlinien Bayern 2025 zu 

berücksichtigen (vergleiche auch unten Nr. 4.1.3).  

- Auswirkungen aufgrund von wesentlichen Angebotsänderungen einschließlich 

Unterbrechungen der Verkehrsbedienung während der genannten 

Vergleichszeiträume sind nach Maßgabe von Nr. 4.3.1.1 der Richtlinien Bayern 

2025 zu berücksichtigen.  

- Für neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine Referenzwerte in den 

Monaten Januar 2019 bis Dezember 2019 ermittelt werden können, ist zur 

Ermittlung der Soll-Einnahmen ausnahmsweise die Nutzung von 

entsprechenden Ist-Daten des Jahres 2022 zulässig. Sofern keine Werte aus 

den Vorjahren bestehen, sind validierte Prognosedaten zulässig. Diese 

Prognosedaten müssen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ist-Daten zur 

Nutzung mit dem Deutschlandticket und der preislichen Elastizität beim 

Nachweisverfahren validiert werden. Eine Fortschreibung der hochgerechneten 

Fahrgeldeinnahmen anhand einer pauschalen Erhöhung für positive 

Verkehrsmengeneffekte nach Nr. 4.3.1.1 Satz 7 der Richtlinien Bayern 2025 

beziehungsweise im Verhältnis zu der Veränderung der Betriebsleistungen im 

Kalenderjahr 2025 nach Nr. 4.3.1.1 Satz 8 der Richtlinien Bayern 2024 erfolgt 

nicht, soweit bei der Ermittlung der Soll-Einnahmen ein positiver 

Verkehrsmengeneffekt beziehungsweise die Betriebsleistungsveränderung 

durch die Nutzung von entsprechenden Ist-Daten aus dem Referenzzeitraum 

des Jahres 2022 oder Prognosedaten bereits berücksichtigt ist.  

- Zur Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen werden nach Nr. 4.3.1.1 Satz 1 und 

Nr.4.3.1.2 Satz 2 der Richtlinien Bayern 2025 auch ausgegebene Fahrausweise 

berücksichtigt, für die aufgrund von Zahlungsausfällen keine 

Fahrgeldeinnahmen erzielt wurden. 

- Einnahmen aus dem durch Beschluss des Koordinierungsrates festgelegten 

bundeseinheitlichen Vertriebsanreiz (veröffentlicht unter 

https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php) für 

Deutschlandtickets, Deutschland-Jobtickets und das Deutschland-

Semesterticket sind von den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen im Jahr 2025 

nach Nr. 4.3.1.2 Satz 5 der Richtlinien Bayern 2025 abzuziehen. 

- Bei der Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen nach Nr. 4.3.1 der Richtlinien Bayern 

2025 anhand der auf das Kalenderjahr 2025 hochgerechneten tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar 2019 bis Dezember 2019 sind über die 

in Nr. 4.3.1.1 Satz 5 und 6 und Nr. 4.3.1.2 Satz 7 und 8 der Richtlinien Bayern 

2025 vorgesehenen Regelungen hinaus etwaige Tarifmaßnahmen, 

Maßnahmen durch Verbundraumerweiterungen sowie etwaige hierfür erhaltene 

Ausgleichsleistungen jeweils sachgerecht zu berücksichtigen und transparent 

darzustellen. 

- Bei der Durchführung einer größeren Verbundintegrationsmaßnahme nach der 

Einführung des Deutschlandtickets (zum Beispiel in Form einer 

https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
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Verbundraumerweiterung) ist in der Regel von einer grundlegenden Änderung 

der Tarifstruktur im Integrationsgebiet auszugehen, aufgrund derer ein 

Vergleich zu den Tarifarten und Preisstufen des Jahres 2019 nicht möglich ist. 

In diesem Fall werden gemäß Nr. 4.3.1.1 Satz 4 der Richtlinien Bayern 2025 – 

solange für den jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrag ein 

verbundintegrationsbedingter Ausgleichsanspruch besteht – bei der Ermittlung 

der hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen nach Nr. 4.3.1.1 der Richtlinien 

Bayern 2025 für das Gebiet, für das die Verbundintegrationsmaßnahme erfolgt, 

die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. 

Januar 2023 ermittelt und über die durchschnittliche prozentuale 

Tarifanpassung auf 2025 fortgeschrieben. Der gemäß der jeweiligen 

allgemeinen Vorschrift zur Verbundintegrationsmaßnahme geleistete 

verbundintegrationsbedingte Ausgleich ist bei der Ermittlung des 

Deutschlandticketausgleichs nach Nr. 4.3.1.2 der Richtlinien Bayern 2025 als 

tatsächliche Fahrgeldeinnahmen anzurechnen und reduziert damit die Differenz 

zwischen hochgerechneten und tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen. Sofern die 

hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen gemäß Nr. 4.3.1.1 Satz 11 der 

Richtlinien Bayern 2025 über Einnahmeaufteilungsschlüssel verteilt werden, 

sind die jeweiligen Verteilungsverhältnisse im Kalenderjahr 2025 ohne die 

Einführung des Deutschlandtickets und unter Berücksichtigung des jeweils 

ohne die Verbundintegrationsmaßnahme in den Integrationsgebieten im 

Kalenderjahr 2025 gültig gewesenen Tarifs abzubilden. Bei kleineren 

Verbundintegrationsmaßnahmen und Ausnahmefällen bzw. Abweichungen von 

dem oben beschriebenen Vorgehen ist das konkrete Vorgehen mit dem 

Freistaat Bayern abzustimmen. 

Die Regelungen zu den Fahrgeldeinnahmen gelten gleichermaßen auch für das 

Ermäßigungsticket; dieses ist im ersten Schritt bei der Ermittlung der Höhe der 

Ausgleichsleistungen wie das reguläre Deutschlandticket zu berücksichtigen. Im 

zweiten Schritt ist sodann eine gesonderte Darstellung der Höhe der zusätzlichen 

Ausgleichsleistungen für die Ermäßigungstickets nach Maßgabe von Nr. 4.1.8 

erforderlich. 

4.1.2 Bezüglich der im Ohne-Fall (siehe Nr. 4.1) bis einschließlich des Jahres 2023 

gewährten Ausgleichsleistungen auf Grundlage des § 45a PBefG war zur 

Vermeidung von Verwerfungen im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung des 

Deutschlandtickets eine entsprechende Erklärung zum Verfahren der Berechnung 

der Ausgleichsleistungen erforderlich.  

Das BayÖPNVG wurde mit Gesetz vom 24. Juli 2023 angepasst und der Ausgleich 

nach § 45a PBefG zum 1. Januar 2024 durch eine landesgesetzliche Regelung 

ersetzt. Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift werden 

nicht gewährt. Die Bestandssicherung für bestehende Verkehre erfolgt über 

öffentliche Dienstleistungsaufträge. 

4.1.3 Die Höhe ausgleichsfähiger Mindereinnahmen aus der Minderung von 

Ausgleichsleistungen aus anderen allgemeinen Vorschriften ist entsprechend den 

Vorgaben in Nr. 4.1.1 zu ermitteln; es gilt Nr. 4.3.3 der Richtlinien Bayern 2025.  
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4.1.4 Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Tarifmaßnahmen bleiben unberührt. 

Dies gilt insbesondere für den gesetzlichen Ausgleichsanspruch nach den 

§§ 228 ff. SGB IX. Dies gilt gleichermaßen auch für weitere bestehende 

Tarifvorgaben und darauf bezogene Ausgleichsregelungen des Landkreises 

Erlangen-Höchstadt (zum Beispiel aktuell für das 365-Euro-Ticket) oder Dritter, die 

für das Verkehrsunternehmen Geltung beanspruchen. Bestehen mehrere 

Ausgleichsregelungen nebeneinander, insbesondere bei Tarifvorgaben im Rahmen 

verschiedener allgemeiner Vorschriften, ist sicherzustellen, dass 

Ausgleichsleistungen für dieselbe Tarifvorgabe nicht mehrfach gewährt werden. 

Hierzu sind die jeweiligen Tarifvorgaben und die hierfür gewährten 

Ausgleichsleistungen im Rahmen der Nachweisführung (dazu Nr. 5) jeweils getrennt 

und nachvollziehbar darzustellen. 

4.1.5 Der Landkreis Erlangen-Höchstadt kann künftig auch zusätzliche Tarifvorgaben und 

Ausgleichsregelungen treffen. 

4.1.6 Von den ausgleichsfähigen Mindereinnahmen sind die im direkten ursächlichen 

Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets vermiedenen oder 

ersparten Aufwendungen aus dem Vertrieb des bisherigen Tarifsortiments nach 

Maßgabe von Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2025 in Abzug zu bringen. 

4.1.7 Entsprechend Nr. 4.3.4 der Richtlinien Bayern 2025 ergibt sich die Höhe der 

Ausgleichsleistungen für die ergänzende Ermäßigung des Ermäßigungstickets aus 

der Differenz zwischen den nach Nr. 4.3.1.2 Satz 4 der Richtlinien Bayern 2025 

anzusetzenden Fahrgeldeinnahmen und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen aus 

dem Verkauf der Ermäßigungstickets. 

4.1.8 Bei grenzüberschreitenden Verkehren gilt: Grundsätzlich erfolgt die Zuordnung von 

(Fahrgeld-)Einnahmen und Kosten entsprechend den vertraglich vereinbarten Soll-

Fahrzeug-, Wagen-, beziehungsweise Zug-Kilometern des Kalenderjahres 2025. 

Soweit andere Vereinbarungen im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge, 

soweit vorhanden, beziehungsweise zwischen den beteiligten zuständigen Behörden 

bestehen, sind diese für die (Fahrgeld-)Einnahmen- und Kostenzuordnungen 

maßgeblich; es gilt Nr. 4.3.7 der Richtlinien Bayern 2025.  

4.2 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift sind der Höhe nach 

begrenzt auf den finanziellen Nettoeffekt nach Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 

und Artikel 6 Absatz 1 in Verbindung mit dem Anhang der Verordnung (EG) 

Nr. 1370/2007. Diesbezüglich gilt:  

4.2.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung der Tarifanerkennungspflicht aus dieser 

allgemeinen Vorschrift entspricht nach dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 der Summe aller (positiven und negativen) Auswirkungen aus der 

Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug 

auf das Deutschlandticket. Für die Ermittlung des finanziellen Nettoeffekts ist somit 

eine Aufstellung aller Auswirkungen auf die Einnahmen und Kosten aus der 

Tarifanerkennungspflicht nach dieser allgemeinen Vorschrift vorzunehmen. Bei den 

Auswirkungen auf die Einnahmen erfolgt eine Gegenüberstellung der Differenz des 

Mit-Falls und des Ohne-Falls entsprechend Nr. 4.1.  

4.2.2 Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 werden im 

Übrigen bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren im Rahmen des jeweiligen öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags umgesetzt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf das 
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Erfordernis einer Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 sowie die Gewährleistung eines 

Anreizes gemäß Nr. 7 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Im Hinblick 

auf die Vermeidung einer Überkompensation gilt Nr. 4.2.4; die Umsetzung ist im 

Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags zu gewährleisten. 

4.2.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden die Anforderungen des Anhangs der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 wie folgt gewährleistet: 

- Die Vorgaben zur Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 des Anhangs der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 sind einzuhalten.  

- Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn nach Nr. 6 des Anhangs der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gilt Nr. 4.2.4. 

4.2.4 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift dürfen nicht zu einer 

Überkompensation im Sinne des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

führen. Die Vermeidung einer Überkompensation wird unter Beachtung der Vorgaben 

von Nr. 6 des Anhangs in Bezug auf den angemessenen Gewinn wie folgt 

gewährleistet: Die Überkompensationskontrolle ist jährlich durchzuführen. Die 

Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt aus der Tarifanerkennung des 

Deutschlandtickets nicht übersteigen; sie ist begrenzt auf die Höhe, bei der ein 

angemessener Gewinn von 5 Prozent vom Umsatz für die zugrunde liegenden 

Verkehrsdienste erreicht wird. Ein höherer Gewinn kann im Einzelfall als angemessen 

akzeptiert werden, wenn die Verkehrsdienste in einem europaweit 

bekanntgemachten Vergabeverfahren mit mehreren Bietern vergeben wurde und das 

Verkehrsunternehmen nachweist, dass es über die Laufzeit des öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags, ohne Betrachtung der Corona-geprägten Jahre 2020 bis 

2022, eine höhere Umsatzrendite mit den zugrunde liegenden Verkehrsdiensten 

erzielt hat. Das Verkehrsunternehmen stellt die für die Beurteilung erforderlichen 

Daten zu den Kosten und Erlösen umfassend zur Verfügung und ermöglicht so die 

Überprüfung des Vorliegens einer Überkompensation. Bei der Ermittlung des 

angemessenen Gewinns in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen sind Kosten nur 

maximal in der Höhe berücksichtigungsfähig, die sich aus dem öffentlichen 

Dienstleistungsauftrag ergibt. Bei Bedarf können restriktivere Regelungen für den 

Einzelfall getroffen werden. Änderungen beim Angebot und 

Angebotsunterbrechungen sind entsprechend Nr. 4.1 angemessen zu 

berücksichtigen. Die Berechnung einschließlich der Datengrundlagen müssen einer 

Überprüfung durch den Landkreis Erlangen-Höchstadt oder dessen Beauftragten 

zugänglich gemacht werden (vgl. Nr. 5.10). Zum Nachweis einer nicht vorhandenen 

Überkompensation ist eine unternehmensindividuelle Aufstellung über die 

Berechnung des finanziellen Nettoeffekts aus der Erfüllung der Tarifpflicht im 

Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket 

entsprechend Nr. 4.2.1 differenziert nach gemeinwirtschaftlichen Verkehren und 

eigenwirtschaftlichen Verkehren zum 31. Januar 2027 vorzulegen. Als Ergebnis der 

Aufstellung ist unter Berücksichtigung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe 

dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte Überkompensation auszuweisen. Die 

Richtigkeit dieser Aufstellung ist bezogen auf jeden bestehenden öffentlichen 

Dienstleistungsauftrag oder jeden eigenwirtschaftlichen Verkehr von einem 

Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu bestätigen; betreibt das 

Verkehrsunternehmen im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift mehrere 

eigenwirtschaftliche Verkehre können die Nachweise gesamthaft hierfür erbracht 
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werden. Sollte im Einzelfall dennoch eine Überkompensation festgestellt werden, hat 

das Verkehrsunternehmen den überkompensierenden Betrag zur Vermeidung einer 

unzulässigen Beihilfe einschließlich Zinsen ab dem Eintritt der Überkompensation 

zurückzuzahlen. 

5. Darlegungs- und Nachweispflichten 

5.1 Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und Nachweispflicht für sämtliche in 

dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an die 

Gewährung der Ausgleichsleistungen. Es ist verpflichtet, sämtliche für die 

Durchführung dieser allgemeinen Vorschrift erforderlichen Angaben vollständig und 

wahrheitsgemäß zu machen.  

5.2 Die Verkehrsunternehmen sind – soweit nicht durch einen von ihnen beauftragten 

Dritten gemeldet wird – verpflichtet, jeweils bis zum 20. eines Monats für den 

Vormonat alle selbst oder im Namen des Verkehrsunternehmens erfolgten Verkäufe 

des Deutschlandtickets einschließlich der Verkäufe des Ermäßigungstickets, wobei 

hier der nicht ermäßigte Kaufpreis anzusetzen ist, unmittelbar an die in Nr. 5.3 der 

Richtlinien Bayern 2025 benannte Clearingstelle zu melden. Die 

Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die selbst oder im Namen des 

Verkehrsunternehmens erfolgten Verkäufe der übrigen Fahrausweise bis zum 50. 

Tag nach Ende eines Monats unmittelbar an die in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 2025 

benannte Clearingstelle zu melden. Die Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, 

die vorläufigen Soll-Einnahmen inklusive tariflicher Fortschreibung gemäß Richtlinien 

Bayern 2025 an die in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 2025 benannte Clearingstellte 

einmalig monatsscharf für das gesamte Jahr 2025 bis zum 20. Februar 2025 zu 

melden. Die Meldung muss den technischen Voraussetzungen entsprechen, die von 

der in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 2024 benannten Clearingstelle vorgegeben 

werden (https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php). 

Soweit das Verkehrsunternehmen öffentliche Personenverkehrsdienste auf der 

Grundlage mehrerer öffentlicher Dienstleistungsaufträge erbringt, erfolgt die 

Zuordnung der Verkäufe, soweit vorhanden, nach den bestehenden 

Aufteilungsschlüsseln; im Übrigen wird die Zuordnung der Verkäufe im Verhältnis der 

Soll-Fahrzeug-, Wagen-, beziehungsweise Zug-Kilometer vorgenommen. Für 

grenzüberschreitende Verkehre gilt Nr. 4.1.8 entsprechend. Der Landkreis Erlangen-

Höchstadt erhält eine Abschrift der Meldung. Zusätzlich sind die 

Verkehrsunternehmen verpflichtet, die Meldungen an die benannte Clearingstelle 

parallel auch in das DTBY-Portal2 einzustellen. Die Meldung kann auch über einen 

von ihnen beauftragten Dritten (Dienstleister) bzw. die zuständige Tariforganisation 

(Verbund, etc.) analog der Meldung an die benannte Clearingstelle erfolgen. Der 

Betreiber des DTBY-Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung 

erforderlich ist. 

5.3 Für die Antragstellung des Landkreises Erlangen-Höchstadt beim Freistaat Bayern 

gemäß Nr. 6.1 der Richtlinien Bayern 2025 am 30. September 2025 sind von den 

Verkehrsunternehmen bis zum 15. August 2025 vorzulegen: 

                                                
2 DTBY-Portal: Portal des Freistaates Bayern zum Vollzug der Abrechnung des Deutschlandtickets; 
erreichbar unter https://dtby.intraplan.de/ 

https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
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- Berechnungen oder eine Prognose der Höhe der voraussichtlichen 

Ausgleichsleistungen entsprechend den im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten 

Unterlagen und Berechnungsmethode;  

- Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen entsprechend den 

im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode 

sowie weitere begründende Unterlagen; sofern entsprechende Daten von der 

Verbundorganisation nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden, hat das 

Verkehrsunternehmen entsprechende Prognosen und begründende Daten selbst 

vorzulegen; 

- Prognose der Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets entsprechend den im DTBY-

Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode. Diese sind 

getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten 

(Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). Die Studierenden sind 

entsprechend getrennt nach den vorhandenen einzelnen solidarischen 

Semestertickets und ohne (solidarisches) Semesterticket auszuweisen. Wo möglich, 

sollen diese Prognosen von den Verbundorganisationen erstellt werden; 

- Prognose der tariflichen Mindereinnahmen durch das Ermäßigungsticket 

entsprechend den im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und 

Berechnungsmethode. Diese sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie 

den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). Die 

Studierenden sind entsprechend getrennt nach den vorhandenen einzelnen 

solidarischen Semestertickets und ohne (solidarisches) Semesterticket auszuweisen. 

Wo möglich, sollen diese Prognosen von den Verbundorganisationen erstellt werden. 

5.4 Vorzulegen ist vorläufig mit dem bis dahin letztverfügbaren Stand bis zum 31. März 

2026 die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind 

monatsscharf getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren 

Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den 

Studierenden sind getrennt nach den einzelnen Hochschulen mit (solidarischen) 

Semestertickets und ohne Semesterticket darzustellen. Auf Anforderung sind die 

jeweils zugrundeliegenden Daten und Berechnungen offenzulegen.  

5.5 Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Dezember 2026 die nachfolgend (unter den 

Nrn. 5.5.1 bis 5.5.4) aufgeführten Daten und Nachweise. Auf Anforderung sind die 

jeweils zugrundeliegenden Daten und Berechnungen offenzulegen. Soweit bezogen 

auf die Vorlage der endgültigen Daten und Nachweise das endgültige Ergebnis der 

jeweiligen Einnahmenaufteilung maßgeblich ist, dies jedoch zum 31. Dezember 2026 

noch nicht vorliegt, wird der zu diesem Zeitpunkt letztverfügbare Stand der 

Einnahmenaufteilung (jedoch nicht älter als einen Monat) zugrunde gelegt; eine 

spätere Korrektur findet ungeachtet der Pflicht zum Nachreichen von Testaten nicht 

statt. Ausgenommen hiervon sind Umverteilungen nach Nr. 2.2 Satz 7 von 

Einnahmen, wenn die tatsächlichen Einnahmen die Soll-Einnahmen übersteigen. 

Diese Umverteilung ist in Abstimmung mit dem Aufgabenträger und der Bayerischen 

Eisenbahngesellschaft mbH im Rahmen des endgültigen Nachweises vorzunehmen. 

5.5.1 Für den Referenzzeitraum von Januar 2019 bis Dezember 2019 sind die 

nachfolgenden Daten und Nachweise vorzulegen: 
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- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, 

Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarife), in dem das Verkehrsunternehmen 

tätig ist; 

- die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen zugeordneten Fahrausweise 

und Erlöse differenziert nach der jeweiligen Kartenart und Preisstufe sowie die Höhe 

des Tarifs. Zusätzlich anzugeben ist der Umfang der Betriebsleistungen im 

Referenzzeitraum von Januar 2019 bis Dezember 2019 in Soll-Fahrplan-Kilometern; 

- Soweit Zahlungsausfälle im Kalenderjahr 2019 nachweisbar sind: Bestätigungen der 

Verbundorganisationen bzw. Testate eines Wirtschaftsprüfers oder Bestätigung eines 

Steuerberaters über die Beträge für die betroffenen Fahrausweise; 

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufgeteilten Einnahmen im 

Kalenderjahr 2019 und die Einnahmenaufteilung für die hochgerechneten 

Fahrgeldeinnahmen für das Kalenderjahr 2025; 

- Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag oder ein eigenwirtschaftlicher Verkehr 

direkt von einer Verbundintegrationsmaßnahme betroffen ist: Bestätigung der 

jeweiligen Verbundorganisation zur Berücksichtigung eines bestimmten Betrages in 

den hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen aus dem wegfallenden Tarif für das durch 

die Verbundintegrationsmaßnahme betroffene Gebiet. Wenn der genannte Betrag 

nicht durch die Verbundorganisation ermittelt wurde, ist zusätzlich die Bestätigung 

eines Wirtschaftsprüfers, Steuerberaters oder Gutachters zur sachgerechten 

Ermittlung des Betrages erforderlich. 

5.5.2 Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar 2025 bis 

Dezember 2025 hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen sind 

vorzulegen: 

- die um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar 2025 bis Dezember 2025 

gemäß Nr. 4.3.1.1 der Richtlinien Bayern 2025 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen 

des Zeitraums in 2019; 

- die Nachweise über die durchgeführten Tarifanpassungen gegenüber dem 

Referenzzeitraum; 

- Nachweis zur Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im Sinne Nr. 4.3.1.1 

Satz 10 der Richtlinien Bayern 2025 zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. Januar 

2026; 

- Nachweis über den Umfang der Betriebsleistungen in den gesamten Kalenderjahren 

2019 und 2025 in Soll-Fahrzeug-, Wagen-, bzw. Zug-Kilometern sowie die tatsächlich 

erbrachte Betriebsleistung in den gesamten Kalenderjahren 2019 und 2025.  

5.5.3 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf das 

Kalenderjahr 2025 vorzulegen: 

- die ermittelten anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate 

Januar 2025 bis Dezember 2025; 

- Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der Einnahmenaufteilung 

2025 nach Nr. 4.3.1.2 Satz 9 Richtlinien Bayern 2025 (soweit die 

Verbundorganisation Zahlungsausfälle im Rahmen der Einnahmeaufteilung erfasst: 

inklusive der Beträge für die ausgegebenen Fahrausweise, für die aufgrund von 

Zahlungsausfällen keine tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen erzielt wurden) sowie 
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Nachweise für die jeweils maßgeblichen Regelungen oder Vereinbarungen zur 

Durchführung der Einnahmeaufteilung für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen 

anwendet oder anerkennt; auf Anforderung sind diese auch für Vorjahre vorzulegen; 

aus der Bestätigung müssen sich Anzahl und betragsmäßiger Ansatz für 

Deutschlandtickets, Deutschland-Jobtickets und Deutschland-Semestertickets unter 

Berücksichtigung des durch Beschluss des Koordinierungsrates festgelegten 

bundeseinheitlichen Vertriebsanreizes ergeben; 

- Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche Auswirkungen 

(Mindereinnahmen) einschließlich der hierfür gewährten Ausgleichsleistungen für die 

gesamten Kalenderjahre 2019 und 2025; 

- soweit Nr. 4.3.1.1 Satz 6 der Richtlinien Bayern 2024 (Tarifdeckel) Anwendung findet, 

ist eine transparente Überleitungsrechnung der Soll- und Ist-Einnahmen vorzulegen; 

die Einhaltung des Tarifdeckels in der Ausgleichsermittlung muss insbesondere durch 

die Bestätigung der jeweiligen Verbundorganisation bzw. die Bestätigung eines 

Wirtschaftsprüfers oder eines Steuerberaters nachgewiesen werden; 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind 

monatsscharf getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren 

Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den 

Studierenden sind getrennt nach den einzelnen Hochschulen mit (solidarischen) 

Semestertickets und ohne Semesterticket darzustellen; 

- die jeweils maßgeblichen Regelungen oder Vereinbarungen zur Durchführung der 

Einnahmenaufteilung für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet oder 

anerkennt; auf Anforderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 

- für die pauschale Ermittlung der in direktem ursächlichem Zusammenhang mit der 

Einführung des Deutschlandtickets vermiedenen oder ersparten Aufwendungen aus 

dem Vertrieb des bisherigen Tarifsortiments: Nachweis über die Anzahl der vom 

Verkehrsunternehmen oder mittelbar über einen Vertriebsdienstleister verkauften 

Fahrkarten im Abonnement jeweils zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. Januar 

2025 (vergleiche Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2025); Abonnements in diesem 

Sinne sind Zeitfahrkarten mit einer zeitlichen Gültigkeit von mehr als einem Monat 

einschließlich der in Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2025 aufgeführten 

Sonderregelungen; 

- soweit nach Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2025 ein Nachweis über die tatsächlich 

ersparten Vertriebsaufwendungen geführt wird, sind die betragsmäßigen 

Einsparungen von Vertriebsaufwendungen nach Nr. 5.4 Satz 4 der Richtlinien Bayern 

2025 von einem Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder vom Rechnungsprüfungsamt 

bescheinigen zu lassen; 

- gesonderte Aufstellung, aus der sich die Berechnung der Soll- und Ist-Netto-

Einnahmen 2025 ohne Einnahmen aus nicht zu berücksichtigenden Kartenarten für 

die Berechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach §§ 228 ff. SGB IX auf 

Basis von Nr. 4.3.2 der Richtlinien Bayern 2025 ergibt; 

- Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistungen aus allgemeinen 

Vorschriften nach Maßgabe der Nrn. 4.3.1 und 4.3.3 der Richtlinien Bayern 2025 

sowie eine Aufstellung, aus der die Berechnung der entsprechenden Minderungen 

vollständig nachvollziehbar ist; 
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- für den Fall, dass durch die Fahrgeldzuscheidung kein Nachteilsausgleich in 

Anspruch genommen werden muss (vergleiche Nr. 2.2 Satz 7), eine Bestätigung zur 

Abführung des den Soll-Einnahmewert des Kalenderjahres 2025 gemäß den 

Richtlinien Bayern 2025 übersteigenden Betrags; 

- Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation gemäß Nr. 4.2.4 einschließlich 

Bestätigung der Einhaltung der im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten 

Anforderungen sowie der korrekten Ermittlung und sachlichen Richtigkeit der Daten; 

dies kann durch nachweisbare Daten und Darlegung vom Verkehrsunternehmen 

selbst oder durch einen Wirtschaftsprüfer bzw. Steuerberater erfolgen.  

5.6 Das Verkehrsunternehmen bestätigt die Richtigkeit der gemachten Angaben und 

vorgelegten Daten. 

5.7 Werden die vorgenannten Unterlagen und Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, 

kann die Ausgleichsleistung ganz oder teilweise versagt werden. 

5.8 Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren 

unter Beachtung der vorstehenden Grundsätze auf Basis des jeweils geltenden 

öffentlichen Dienstleistungsauftrags nach Maßgabe der dortigen Regelungen. Bei 

eigenwirtschaftlichen Verkehren können in der Umsetzungsvereinbarung ergänzende 

Regelungen zur Darlegungs- und Nachweisführung getroffen werden. Im Einzelfall 

können bei Bedarf Abweichungen oder Konkretisierungen zu den im Rahmen dieser 

allgemeinen Vorschrift geregelten Nachweispflichten geregelt werden. 

5.9 Der Landkreis Erlangen-Höchstadt kann vom Verkehrsunternehmen die Vorlage 

weiterer Angaben und Nachweise verlangen, soweit dies zur Erfüllung der 

Nachweispflichten nach den Richtlinien Bayern 2025 oder insbesondere aufgrund von 

Rechtsvorschriften sowie Anforderungen der EU-Kommission oder des Obersten 

Rechnungshofes erforderlich ist.  

5.10 Der Landkreis Erlangen-Höchstadt kann die von dem Verkehrsunternehmen nach 

Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift beizubringenden Daten, Nachweise, 

Kalkulationen, Testate oder ähnliches selbst oder durch einen von ihm bestimmten, 

zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten prüfen lassen. Das Verkehrsunternehmen 

ist verpflichtet, auf entsprechendes Verlangen Einblick in die hierfür notwendigen 

Unterlagen zu gewähren.  

5.11 Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, Geschäfts- sowie 

ggf. personenbezogenen Daten werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben 

beachtet. Sofern die jeweils geltenden Richtlinien Deutschlandticket diesbezüglich 

weitergehende Vorgaben treffen, werden diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf 

werden hierzu entsprechende Vereinbarungen zwischen Verkehrsunternehmen und 

dem Landkreis Erlangen-Höchstadt getroffen. Gleiches gilt in Bezug auf die 

Aufbewahrung der zugrunde liegenden Unterlagen und Daten sowie für die hierfür 

geltenden Fristen. 

6. Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszahlungen 

6.1 Soweit im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder der 

Umsetzvereinbarung nichts Abweichendes geregelt wird, gewährt die zuständige 

Behörde dem Verkehrsunternehmen auf Antrag Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.2 

und Nr. 6.3. 



15 

 

6.2 Die Verkehrsunternehmen erhalten für die Monate Januar 2025 bis August 2025 auf 

Antrag eine erste Abschlagszahlung in Höhe von zwei Dritteln der für das 

Kalenderjahr 2024 vorläufig gewährten Ausgleichsleistungen. Die Auszahlung erfolgt 

in monatlichen Tranchen. Der Antrag auf die erste Abschlagszahlung ist bis zum 

19. Februar 2025 über das DTBY-Portal zu stellen.  

Eine zweite Abschlagszahlung für die Monate September bis Dezember 2025 wird 

auf Antrag entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs im Kalenderjahr 2025 

gewährt. Die Auszahlung der zweiten Abschlagszahlung erfolgt entsprechend 

Nr. 6.4.1 Satz 5 der Richtlinien Bayern 2025 in monatlichen Tranchen. Der Antrag ist 

bis zum 15. August 2025 über das DTBY-Portal im Rahmen des Ausgleichsantrages 

(siehe Nr. 5.3) zu stellen. Die Vorgaben zur konkreten Ermittlung des 

voraussichtlichen Bedarfs und die konkrete Abwicklung der zweiten 

Abschlagszahlung richten sich nach den entsprechenden, durch das Bayerische 

Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr festzulegenden, Vorgaben im 

DTBY-Portal. 

Soweit Verkehrsunternehmen für das Kalenderjahr 2024 keine Ausgleichsleistungen 

für die Tarifanerkennungspflicht des Deutschlandtickets erhalten haben oder 

aufgrund von Änderungen der Einnahmeaufteilung des Deutschlandtickets 

wesentliche Änderungen bei der Höhe der Ausgleichsleistungen für das Kalenderjahr 

2025 zu erwarten sind, stimmen sich Verkehrsunternehmen und der Landkreis 

Erlangen-Höchstadt über ein sachgerechtes Vorgehen zur Gewährung von 

Abschlagszahlungen für das Kalenderjahr 2025 ab. 

Abweichungen zwischen der auf Basis der Prognosen nach Nr. 5.3 ermittelten 

vorläufigen anteiligen Ausgleichsleistung und den bereits ausgezahlten 

Abschlagszahlungen werden in Form von Nachzahlungen oder Rückzahlungen 

ausgezahlt oder zurückgefordert.  

Die auf Basis der Prognosen nach Nr. 5.3 ermittelte vorläufige Ausgleichsleistung für 

das gesamte Kalenderjahr 2025 wird in Form von Nachzahlungen oder 

Rückzahlungen gegenüber den bereits ausgezahlten Abschlagszahlungen 

ausgezahlt oder zurückgefordert; etwaige bereits erfolgte Rückzahlungen werden 

entsprechend berücksichtigt. Soweit noch keine Abschlagszahlungen erfolgt sind, 

erfolgt eine Auszahlung der vorläufigen Ausgleichsleistung in voller Höhe.  

6.3 Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.2 gewährt der Aufgabenträger 

Erlangen-Höchstadt Abschlagszahlungen auf die Ausgleichsleistungen für die 

Mindereinnahmen aus dem Ermäßigungsticket wie folgt: Jeweils zum 15. des auf die 

Gültigkeit des jeweils ausgegebenen Tickets folgenden Monats können 

Abschlagszahlungen über das DTBY-Portal beantragt werden. Hierzu ist dort die 

Anzahl der jeweils ausgegebenen, gültigen Ermäßigungstickets zu melden. Die Höhe 

der Abschlagszahlung beträgt je gemeldeten verkauften Ermäßigungsticket 20 Euro. 

Das Verkehrsunternehmen kann sich zu der Antragsstellung auch eines 

Dienstleisters bedienen. Der Betreiber des DTBY-Portals ist als datenschutzrechtlich 

Verantwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies 

zur Abwicklung der Leistungen erforderlich ist.  

6.4 Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser 

allgemeinen Vorschrift erfolgt unter Berücksichtigung der Abschlagszahlungen nach 

den Nrn. 6.1 bis 6.3. Gemäß Nr. 4.4 der Richtlinien Bayern 2025 sind erhaltene 
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Abschlagszahlungen auf die Ausgleichleistungen anzurechnen. Die endgültige 

Ermittlung der Ausgleichsleistungen beinhaltet auch eine Regelung zu 

Nachzahlungen und zum Umgang mit Überzahlungen (Rückerstattung oder 

Verrechnung) einschließlich etwaiger Verzinsungen.  

7. Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

7.1 Der Landkreis Erlangen-Höchstadt ist über die auf Grundlage dieser allgemeinen 

Vorschrift gewährten Ausgleichsleistungen berichtspflichtig gemäß Artikel 7 Absatz 1 

der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag 

besteht, sind die Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift 

Bestandteil der Ausgleichsleistungen auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags; sie werden somit gesamthaft zusammen mit den 

Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags im Rahmen des 

Berichts nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 dargestellt.  

7.2 Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 

der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im 

Zusammenhang mit dieser allgemeinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von den 

Verkehrsunternehmen eingefordert werden. Verkehrsunternehmen, denen ein 

Ausgleich aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift gewährt wird, können sich insoweit 

nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung der von ihnen gemachten Angaben 

berufen. 

8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 

8.1 Diese allgemeine Vorschrift tritt am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des 

Landkreises Erlangen-Höchstadt in Kraft (Art. 20 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 LKrO).  

8.2 Diese allgemeine Vorschrift tritt am 31. Dezember 2025 außer Kraft. Die Abwicklung 

des Verfahrens über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für das Kalenderjahr 

2025 wird auch nach dem Außerkrafttreten gemäß Satz 1 nach den Regelungen 

dieser allgemeinen Vorschrift zu Ende geführt (insbesondere Erfüllung sämtlicher 

Nachweispflichten durch die Verkehrsunternehmen und Durchführung der 

Schlussabrechnung). Die allgemeine Vorschrift kann durch Änderungssatzung 

verlängert, geändert oder aufgehoben werden. Die allgemeine Vorschrift und die 

damit verbundene Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandtickets kann 

insbesondere dann außer Kraft gesetzt werden, wenn keine ausreichende 

Finanzierung des Deutschlandtickets mehr sichergestellt ist, um die auf Basis der 

Satzung bestehenden Ausgleichsansprüche vollumfänglich zu befriedigen.  

Anlagen 

Anlage 1 Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für 

Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende 

(Ermäßigungsticket)  

Anlage 2  Festlegungen zur Umsetzung der Stufe 2 der Einnahmeaufteilung für das 

Deutschlandticket in Bayern (2025)  
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Anlage 3 Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht 

gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang 

mit dem Deutschlandticket im Jahr 2025 im Freistaat Bayern (Richtlinien 

Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2025)  

 

Erlangen, 13.12.2024 

 

 

Alexander Tritthart 

Landrat 

 

 



Anlage 1: Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für 

Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) für das Jahr 

2025 

1. Geltung der Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets  

Auf das Ermäßigungsticket finden die bundesweiten Tarifbestimmungen des 

Deutschlandtickets in der jeweils geltenden Fassung Anwendung 

(https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php). Dies umfasst 

insbesondere die monatliche Kündbarkeit und den digitalen Vertrieb.  

2. Definition Ermäßigungsticket  

Das Ermäßigungsticket als Tarifangebot für Auszubildende, Studierende und 

Freiwilligendienstleistende im Freistaat Bayern ist eine beim Erwerb rabattierte Version des 

Deutschlandtickets. Das Ermäßigungsticket ist um 20 Euro gegenüber dem jeweils aktuellen 

Preis des regulären Deutschlandtickets rabattiert. Der Ermäßigungsbetrag wird vom 

Freistaat Bayern finanziert.   

3. Berechtigtenkreis  

3.1 Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Ermäßigungstickets berechtigt:  

a) Auszubildende (zur Definition siehe Nr. 3.2),   

b) Studierende (zur Definition siehe Nr. 3.3),   

c) Freiwilligendienstleistende (zur Definition siehe Nr. 3.4).   

3.2 Als Auszubildende werden definiert:  

 Auszubildende mit einem Berufsausbildungsvertrag nach § 10 Abs. 1 

Berufsbildungsgesetz (BBiG) und vergleichbare Fälle. Dies umfasst Menschen mit 

Behinderung und Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind, die eine 

Ausbildung im Rahmen eines Berufsbildungswerkes absolvieren. Den 

Auszubildenden mit Vertrag nach § 10 Abs. 1 BBiG sind vergleichbar die 

Teilnehmenden an Vorschaltmaßnahmen der arbeitsweltbezogenen 

Jugendsozialarbeit in Jugendwerkstätten in Vorbereitung auf eine Ausbildung. 

 

 Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule/-fachschule gemäß Art. 11, 13 

Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). Dem 

vergleichbar sind Schülerinnen und Schüler am Lehrgang geprüfte agrartechnische 

Assistentinnen und Assistenten nach der Lehrgangsordnung für staatlich geprüfte 

agrartechnische Assistentinnen und Assistenten. 

 

 Schülerinnen und Schüler des Staatsinstituts für die Ausbildung von Fachlehrern und 

des Staatsinstituts für die Ausbildung von Förderlehrern gemäß Art. 120 BayEUG (in 

Verbindung mit Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Erste 

Lehramtsprüfung von Fachlehrkräften beziehungsweise Studienordnung für das 

Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrern). 

 

 Auszubildende an der Fachschule nach Art. 15 BayEUG. 

 



 Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene I und II in der 

Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 2 Leistungslaufbahngesetz 

(LlbG).  

Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen können künftig als bezugsberechtigte 

Auszubildende anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen 

vergleichbar sind.   

Für die örtliche Berechtigung muss der gemeldete Hauptwohnsitz oder der Schulort in 

Bayern liegen.  

3.3 Als Studierende werden definiert:  

Studierende an Hochschulen nach Art. 1 Abs. 2 und 3 Bayerisches  

Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG)  

 Studierende einer sonstigen Einrichtung im Sinne von Art. 112 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 

BayHIG  

 Studierende an der Fachakademie nach Art. 17 BayEUG  

 Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene III in der 

Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LlbG und vergleichbare Studierende, 

welche die Qualifikation für eine Fachlaufbahn außerhalb eines 

Beamtenverhältnisses erwerben (zum Beispiel Studierende im Sinne des Art. 17 Abs. 

1 Satz 2 Gesetz über die Hochschule für den öffentlichen Dienst).  

Studierende neuer Einrichtungen können künftig als bezugsberechtigte Studierende 

anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar 

sind.  

Maßgeblich für den Erwerb ist der Studienort in Bayern.   

Verkehrsunternehmen können auch Studierenden mit Hauptwohnsitz in Bayern an den am 

gemeinsamen Semesterticket beteiligten Hochschulen den Erwerb des Ermäßigungstickets 

ermöglichen, wenn alle der im Folgenden aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind:  

 Der Studienort des Studierenden liegt nicht in Bayern, aber innerhalb Deutschlands in 

einem bundesländerübergreifenden lokalen Verkehrsverbund mit einem 

gemeinsamen Semesterticket für die bayerischen und außerbayerischen 

Hochschulen.  

 Der Verkehrsverbund umfasst auch bayerische Kommunen.  

 Im Bundesland des Studienortes gibt es für den Studierenden kein Angebot für ein 

ermäßigtes Deutschlandticket für Studierende.  

3.4 Als Freiwilligendienstleistende gelten:  

 Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst 

und  

 Freiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz zur Förderung von 

Jugendfreiwilligendiensten (insbesondere: Freiwilliges soziales Jahr/Freiwilliges 

ökologisches Jahr)  

mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort in Bayern.  



4. Zeitliche Berechtigung zum Neubezug  

Ein Neubezug des Ermäßigungstickets (durch Neuabschluss bzw. Wiederaufleben eines 

Abo-Vertrags) ist, solange keine taggenaue Gültigkeit des Deutschlandtickets gegeben ist, 

für all jene gesamten Monatszeiträume möglich, in denen mindestens zehn Kalendertage im 

nachgewiesenen Berechtigungszeitraum (Semester, Ausbildungsjahr, Dienstzeitraum etc.) 

liegen.  

5. Besondere Bestimmungen zur Bezugsberechtigung für Studierende  

Der Gesamtpreis für das Ermäßigungsticket inklusive des geleisteten Beitrages für ein vor 

Ort bestehendes solidarisches Semesterticket (sofern vorhanden) liegt 20 Euro unter dem 

jeweils aktuellen Preis des regulären Deutschlandtickets. Beim Erwerb durch Studierende, 

deren Studierendenwerk für sie ein verpflichtendes solidarisches Semesterticket vereinbart 

hat, ist von den Vertriebsstellen des Ermäßigungstickets (z.B. Verkehrsunternehmen bzw. 

sonstige für den Vertrieb verantwortlichen Stellen wie z. B. Verbundorganisationen oder 

Vertriebsdienstleister) der durch den Studierenden geleistete Solidarbeitrag für ein 

Semesterticket mit einem Sechstel beim Bezugspreis des Ermäßigungstickets monatlich 

anzurechnen.   

6. Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets  

6.1 Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende  

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und 

danach spätestens nach Ablauf von jeweils 12 Monaten durch ein geeignetes Verfahren 

durch die Vertriebsstelle des Ermäßigungstickets zu prüfen. Die Berechtigungsprüfung soll 

auch unterjährig durchgeführt werden können; das Prüfungsergebnis gilt jeweils für 12 

Monate, maximal jedoch bis zum Ablauf der Ausbildungs-/Dienstzeit. Die Vertriebsstelle 

kann auch kürzere Fristen vorsehen. Hierbei ist primär ein vom Freistaat Bayern 

bereitgestelltes, einheitliches Formular als Berechtigungsnachweis zu nutzen. Das genaue 

Verfahren sowie mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen zur 

Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ definiert.   

6.2 Berechtigungsprüfung für Studierende  

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und 

danach mindestens zu Beginn jedes Semesters zu prüfen. Hierbei sollte ein elektronischer 

Datenabgleich mit der jeweiligen Hochschule (sogenanntes „Shibboleth-Verfahren“) genutzt 

werden. Das genaue Verfahren sowie mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen 

zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ definiert. Für Trimester 

gilt sinngemäß dasselbe wie für Semester.  

6.3 Behandlung von Ermäßigungstickets im Ausgleichsverfahren  

Wenn die Vertriebsstelle die Kriterien der Berechtigungsprüfung gemäß Nr. 6.1 bei 

Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden und Nr. 6.2 bei Studierenden sowie die im 

Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ 

definierten Kriterien eingehalten hat, werden vom Freistaat Bayern auch ohne gültigen 

Berechtigungsnachweis ausgegebene Ermäßigungstickets im Rahmen des 

Ausgleichsanspruchs akzeptiert.   



Ergibt eine nachträglich durchgeführte Berechtigungsprüfung, dass im bereits vergangenen 

Bezugszeitraum keine Berechtigung für einen Erwerb des Ermäßigungstickets bestand, dann 

muss die Vertriebsstelle das Abonnement entweder als reguläres Deutschlandticket ohne 

Ermäßigung fortführen und den hierfür jeweils aktuell geltenden monatlichen Preis erheben, 

oder das Abonnement kündigen.    

 

Anhang: Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets 



Anhang zur Anlage 1: Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des 

Ermäßigungstickets für das Jahr 2025 

1. Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende  

Die Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende regelt Nr. 6.1 

der Anlage 1. Nachfolgend werden Regelverfahren (Nr. 1.1) und alternative Verfahren (Nr. 

1.2) konkretisiert.  

1.1 Regelverfahren  

Auszubildende und Freiwilligendienstleistende müssen eine Bestätigung durch die Schule, 

Dienststelle (bei Beamtenanwärterinnen und -anwärtern) oder den Träger des 

Freiwilligendienstes vorlegen, deren Ausstellungsdatum nicht länger als zwei Monate 

zurückliegen darf. Hierbei ist das einheitliche Formular, welches vom Freistaat Bayern zum 

Download auf einer Webseite (https://bahnland-bayern.de/de/ermaessigungsticket) und bei 

den Vertriebsstellen zur Verfügung gestellt wird, als Berechtigungsnachweis zu nutzen. Bei 

einer Wiederbestellung innerhalb von 12 Monaten ist das für die Erstbestellung eingereichte 

Formular für die Prüfung der Berechtigung ausreichend und die Vorlage eines neu 

ausgestellten Bestätigungsformulars nicht erforderlich.  

Auf dem Formular ist festgehalten, dass 14 Tage Vorbestellfrist gelten. Alle in diesem Sinne 

rechtzeitig eingehenden Bestellungen sollen daher fristgerecht bearbeitet werden. Ein 

schnelleres Abwickeln der Bestellung ist gleichwohl möglich.  

Für die Berechtigungsprüfung wird eine Liste der beruflichen Schulen, Dienststellen und 

Freiwilligendienst-Träger zur Verfügung gestellt. Diese wird vor Beginn des jeweiligen 

Ausbildungsjahres und, soweit Schulen, Dienststellen oder Träger wegfallen oder neu 

hinzukommen, aktualisiert.   

Wenn Auszubildende in einem Ausbildungsverhältnis mit einem Ausbildungsvertrag nach 

§ 10 Abs. 1 BBiG sind, aber generell keine Berufsschule besuchen, kann in diesem Fall 

anstelle der Bildungseinrichtung die zuständige Industrie- und Handelskammer bzw. 

Handwerkskammer die Berechtigung prüfen und das Formular bestätigen. 

Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der Berechtigungsnachweise ist anzuwenden. 

Dabei sind folgende Prüfmerkmale relevant:  

 von der Bildungseinrichtung (bzw. Dienststelle für Beamtenanwärter/innen oder 

Träger für Freiwilligendienstleistende) unterschriebene und gestempelte Bestätigung, 

dass der Ticketnutzer zum Berechtigungskreis des Ermäßigungstickets zählt,  

 Lage der Bildungseinrichtung (bzw. Dienststelle/Dienstort für Beamtenanwärter/innen 

und Freiwilligendienstleistende) in Bayern oder Lage des Hauptwohnsitzes (so wie 

vom Ticketnutzer angegeben) in Bayern, Ausstellungsdatum des 

Bestätigungsformulars nicht älter als zwei Monate (bei einer Wiederbestellung 

innerhalb von 12 Monaten kann auf das erstmalige Prüfergebnis des eingereichten 

Formulars für die Erstbestellung zurückgegriffen werden),  

 voraussichtliches Ausbildungs-/Dienstende (wie von Schule/Dienststelle/Träger 

angegeben): Falls es weniger als 12 Monate in der Zukunft liegt, ist dieses Enddatum 

als Auslaufdatum des Abonnements zu übernehmen. Dabei soll die Abolaufzeit auf 

ganze Monate aufgerundet werden.  



1.2 Alternative Verfahren  

Als Alternativen zur Berechtigungsprüfung gemäß dem Regelverfahren können die 

Vertriebsstellen weitere Verfahren einsetzen. Diese sind mit dem Freistaat vorher 

abzustimmen:   

 

a) Nutzung bestehender Schnittstellen zu den Arbeitgebern, z.B. über Jobticket-Portale. 

Hierüber könnten Arbeitgeber die Berechtigung sowie Ausbildungsdauer bestätigen, 

ohne dass Schulen/Dienststellen tätig werden müssen.  

 

b) Nutzung bestehender Schnittstellen zu Auszubildenden-Datenbanken der 

Ausbildungskammern, die über eine datenschutzkonforme Abfrage eine sofortige 

Aussage über das Vorliegen und das voraussichtliche Auslaufdatum eines 

Ausbildungsverhältnisses zulassen, z.B. „AzubiCard“.  

 

1.3 Verfahren bei Anspruch auf Schulwegkostenfreiheit  

Bei Auszubildenden, die als Berufsschüler/innen unter die Schulwegkostenfreiheit nach den 

Bestimmungen des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulweges (SchKfrG) fallen, 

genügt die Ticketbestellung durch den zuständigen Träger der Schülerbeförderung als 

Berechtigungsnachweis. Eine zusätzliche Überprüfung mit dem Nachweisformular nach Nr. 

1.1 ist nicht erforderlich.   

2. Berechtigungsprüfung für Studierende  

Die Berechtigungsprüfung für Studierende regelt Nr. 6.2 der Anlage 1. Nachfolgend werden 

Regelverfahren (Nr. 2.1) und alternative Verfahren (Nr. 2.2) konkretisiert.  

Bei krummen Semesterdauern bzw. bei tagesgenauem Abostart (falls dieser künftig 

eingeführt wird) soll die Abolaufzeit am Semesterende auf ganze Monate aufgerundet 

werden.  

2.1 Regelverfahren  

Bei der Berechtigungsprüfung ist ein geeignetes elektronisches Verfahren mit Datenabgleich 

mit der jeweiligen Hochschule beim Vertrieb des Tickets anzuwenden. Hierbei sollte nach 

Möglichkeit das Shibboleth-Verfahren genutzt werden.   

2.2 Alternative Verfahren  

Neben dem Shibboleth-Verfahren können auch bestehende, alternative Datenschnittstellen 

vor Ort genutzt werden, wenn diese ebenfalls aktuell gepflegt sind und dazu geeignet sind, 

bei Abfrage eine sofortige Aussage über das Vorliegen und das voraussichtliche 

Auslaufdatum einer Immatrikulation zu erzeugen.   

Studierende an bayerischen Hochschulen, die weder das Shibboleth-Verfahren noch andere 

Datenschnittstellen zu den Vertriebsstellen bereitstellen können, können das 

Ermäßigungsticket durch Vorlage des Berechtigungsnachweises im Online-Verkauf 

entsprechend des Verfahrens bei den Auszubildenden gemäß Nr. 1.1 erwerben. Hierzu 

muss die Hochschule das bayernweit einheitliche Berechtigungsformular manuell 



abstempeln und unterschreiben und somit die Immatrikulation des Studierenden bestätigen. 

Für die Berechtigungsprüfung wird eine Liste der betroffenen Hochschulen zur Verfügung 

gestellt. Diese wird jeweils vor Semesterbeginn aktualisiert.   

Neben dem Berechtigungsnachweis können Verkaufspartner aus Praktikabilitätsgründen für 

Studierende einzelner Hochschulstandorte auch eine gültige Immatrikulationsbescheinigung 

als Nachweis zulassen. Die Entscheidung, ob dieses alternative Verfahren zur Anwendung 

kommt, obliegt dem Verkaufspartner. 

Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der Berechtigungsnachweise ist anzuwenden.   

Dabei sind folgende Prüfmerkmale bei Nutzung des Berechtigungsformulars kumulativ 

relevant:  

 von der Hochschule unterschriebene und gestempelte Bestätigung, dass der 

Ticketnutzer im angefragten Semester/Trimester ordnungsgemäß eingeschrieben ist, 

 Lage der Hochschule (Studienort) in Bayern, oder Hauptwohnsitz in Bayern und 

Zugehörigkeit zu einer Hochschule mit bundesländerübergreifenden Semesterticket 

im Sinne der Nr. 3.3 der Anlage 1,   

 Ausstellungsdatum des Bestätigungsformulars nicht älter als zwei Monate (bei einer 

Wiederbestellung innerhalb des angefragten Semesters/Trimesters kann auf das 

erstmalige Prüfergebnis des eingereichten Formulars für die Erstbestellung 

zurückgegriffen werden). 

 

Bei Vorlage einer Immatrikulationsbescheinigung gelten die folgenden Prüfmerkmale 

kumulativ: 

 Vorlage einer für das angefragte Semester/Trimester gültigen 

Immatrikulationsbescheinigung 

 Lage der Hochschule (Studienort) in Bayern, oder Hauptwohnsitz in Bayern bei 

gleichzeitiger Zugehörigkeit zu einer Hochschule mit bundesländerübergreifenden 

Semesterticket im Sinne der Nr. 3.3 der Anlage 1. 

 

3. Prüfung der Berechtigungsnachweise 

Bei Verkäufen des Ermäßigungstickets ist, falls die Personalkapazität dies erfordert, eine 

stichprobenartige Prüfung der Nachweise für die Berechtigung ausreichend. Die Stichprobe 

muss ab 1. Januar 2025 mindestens 40 Prozent, jedoch zu Beginn des Ausbildungsjahres 

und zu Semesterbeginn mindestens 30 Prozent der pro Kalenderwoche hochgeladenen 

beziehungsweise eingereichten Berechtigungen betragen. Um die Prüfquote feststellen zu 

können, sollte das Prüfergebnis (ja/nein/ungeprüft) in geeigneter Form dokumentiert werden.  

4. Datenschutz  

Die Berechtigungsnachweise sollen für fünf Jahre aufbewahrt und danach zeitnah gelöscht 

werden. 



Anlage 2: Festlegungen zur Umsetzung der Stufe 2 der Einnahmeaufteilung für das 

Deutschlandticket in Bayern (2025) 

Unter enger Einbeziehung von Experten der Verkehrsverbünde, 

Eisenbahnverkehrsunternehmen, Verkehrsunternehmen und Kommunen wurde ein 

Vorgehen zur Umsetzung der Stufe 2 des Leipziger Modells der Einnahmeaufteilung des 

Deutschlandtickets in Bayern erarbeitet. Dieses Vorgehen gilt ausschließlich für die Stufe 2 

des Leipziger Modells im Jahr 2025 und ist keine Vorfestlegung für die künftige Gestaltung 

der Einnahmeaufteilung beim Deutschlandticket. 

A. Grundsätzliches 

Mit der Anerkennung des Deutschlandtickets als bundesweit gültiges Tarifprodukt für den 

Nahverkehr durch die Verkehrsunternehmen bzw. erlösverantwortlichen Aufgabenträger 

verpflichtet die Allgemeinverfügung alle Tarifgeber bzw. Unternehmen im Geltungsbereich 

der Allgemeinverfügung auf die Anwendung eines gemeinsamen Aufteilungsverfahrens für 

das Deutschlandticket. Das anzuwendende Aufteilungsverfahren umfasst alle Einnahmen 

aus dem Deutschlandticket sowie alle Einnahmen aus den bundesweit geltenden 

kundengruppenspezifischen Angeboten im Rahmen des Deutschlandtickets (u.a. Jobticket 

und Semesterticket). Dazu zählen sämtliche Einnahmen sowie Leistungen von Dritten in der 

Höhe des festgelegten Preises des Deutschlandtickets. Das Bayerische Ermäßigungsticket 

ist bei der Einnahmeaufteilung wie ein reguläres Deutschlandticket zu behandeln.  

Für eine bundesweit funktionierende Einnahmeaufteilung des Deutschlandtickets ist es 

wesentlich, dass bundesweit sämtliche vom Deutschlandticket betroffenen Verkehre und 

Kundenvertragspartner beim Vertrieb des Deutschlandtickets an der Einnahmeaufteilung für 

das Deutschlandticket teilnehmen. Sollte dies nicht der Fall sein und es daher zu 

Verwerfungen kommen, kann eine kurzfristige Anpassung oder ein Aussetzen der Stufe 2 

der Einnahmeaufteilung in Bayern durch das zuständige Staatsministerium erforderlich sein.  

1. Zeitpunkt der Umsetzung 

Der Zeitpunkt, zu dem die Stufe 2 des Leipziger Modells und damit das Vorgehen in dieser 

Anlage in Kraft tritt, erfolgt durch eine Beschlussfassung der Verkehrsministerkonferenz und 

wird auf der Website der Verkehrsministerkonferenz 

(https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php) 

veröffentlicht (Nummer 2.2 Satz 4 der Allgemeinverfügung). 

2. Umsatzsteuer  

Die Einnahmeaufteilung erfolgt mit den Bruttofahrgelderlösen. Die umsatzsteuerrechtliche 

Behandlung erfolgt nach der Einnahmeaufteilung durch das Unternehmen, dem die Erlöse 

aus der Einnahmeaufteilung zugeschieden werden.  

3. Vertriebsregelung 

Für Deutschland-Jobtickets und Deutschland-Semestertickets sind die tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, soweit dabei die abgestimmten bundeseinheitlichen 

Rabattierungen angewendet wurden. Einnahmen aus dem durch Beschluss des 

Koordinierungsrates festgelegten bundeseinheitlichen Vertriebsanreiz für 

Deutschlandtickets, Deutschland-Jobtickets und Deutschland-Semestertickets sind von 

https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=bayern.de&u=aHR0cHM6Ly93d3cuYmF1ZW4uYmF5ZXJuLmRlL21pbi92ZXJrZWhyc21pbmlzdGVya29uZmVyZW56L2luZGV4LnBocA==&i=NjIzYzllYTFhYmMzNjQxMGU4MzYzMzYz&t=RDVjRlpWMlFTcjVWN2V5TmJSTUsxbG5DOUJaV0JmdzhETWZTcHVFMjdEST0=&h=105bfec3b41549b3984831ed1a1c8307&s=AVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVaLfi7_uXWUjk4CBFWRL2iUxABh9cmFE7sU2bxCQY9YE-hWiMAIYnB_W8-piGIs1JE


den oben genannten Fahrgeldeinnahmen abzuziehen und gehen nicht in die 

Einnahmeaufteilung nach dieser Anlage ein. Hiervon unberührt sind Regelungen zur 

Vertriebsvergütung innerhalb der Tariforganisation.  

4. Teilnehmende an der Einnahmeaufteilung und dem bundesweiten 

Zahlungsausgleich  

Teilnehmende an der Einnahmeaufteilung sollen Tariforganisationen sein. Dies sind im 

Regelfall die Stellen, die in den Verkehrsverbünden und Verkehrsgemeinschaften durch 

(verbund-)interne Regelungen mit der Umsetzung des Tarifs beauftragt sind und die die 

Einnahmeaufteilung im jeweiligen Verbund bzw. der Tarifgemeinschaft vollziehen. Dies trifft 

im Regelfall insbesondere auf Verbundgesellschaften zu. Tariforganisation kann auch ein 

Unternehmen mit Haustarif sein. Die an der Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket 

teilnehmenden Akteure müssen abstimmen, welche Stelle(n) bzw. Verkehrsunternehmen für 

die jeweiligen Akteure am bundesweiten Zahlungsausgleich teilnehmen und wie die 

Zahlungen für den bundesweiten Ausgleich in die jeweilige Einnahmeaufteilung einfließen. 

Durch eine Zusammenarbeit können die Anzahl der Teilnehmenden an dem bundesweiten 

Ausgleich reduziert und die Verteilung der Einnahmen passgenauer für die Bedürfnisse vor 

Ort gestaltet werden. Insbesondere Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen in 

Verbunderweiterungsgebieten bzw. Gebieten für Verbundneugründungen sollten zur 

Umsetzung der Stufe 2 bereits jetzt mit dem zukünftigen Verbund zusammenarbeiten bzw. 

Einnahmeaufteilungsregelungen innerhalb der Gruppe der Verbundneugründung 

beschließen und umsetzen.    

5. Balanceschublade und PLZ-Ausland  

Alle auf die Akteure in Bayern zu verteilenden Einnahmen für das Deutschlandticket werden 

in einem einheitlichen System verteilt. Eine eigene Verteilung für die auf Bayern entfallenden 

Einnahmen aus der Balanceschublade ohne zugeordnete PLZ oder mit PLZ aus dem 

Ausland erfolgt nicht.  

Die auf Bayern entfallenden Einnahmen ohne bayerische PLZ werden als prozentualer 

Zuschlag auf die Verteilmasse der Einnahmeaufteilung mit bayerischen Postleitzahlen 

aufgeschlagen. Somit erfolgt die Verteilung der Einnahmen ohne bayerische PLZ im 

gleichen Verhältnis wie die Verteilung der Einnahmen mit bayerischer PLZ. 

B. Konkrete Umsetzung 

Die Einnahmeaufteilung wird wie folgt umgesetzt: 

6. Technische und organisatorische Umsetzung  

Die Tariforganisationen und die Teilnehmenden am bundesweiten Zahlungsausgleich 

(Zahlstelle) müssen sich zur Umsetzung der Einnahmeaufteilung im entsprechenden 

Unterportal des DTBY-Portals registrieren und dort die erforderlichen Informationen bis 

spätestens 15. Januar 2025 einpflegen. Hierzu gehören unter anderem jeweils 

Informationen zum Teilnehmenden am bundesweiten Zahlungsausgleich, Angaben, ob der 

verbundinterne Schienenpersonennahverkehr in die Verbund-Einnahmeaufteilung für das 

Deutschlandticket integriert ist, Zuordnung zu den von den Verkehren in dem Tarif 

abgedeckten Postleitzahlen (auch anteilig möglich) sowie Verteilschlüssel bei 

überlappenden Postleitzahlen.  



 

7. Rechtliche Umsetzung  

Die durch die Allgemeinverfügung zur Anerkennung des Deutschlandtickets verpflichteten 

Verkehrsunternehmen sind zur Teilnahme an der Einnahmeaufteilung für das 

Deutschlandticket verpflichtet. Diese Pflicht zur Teilnahme an der bundesweiten 

Einnahmeaufteilung umfasst auch den Abschluss eventuell notwendiger Vereinbarungen zur 

praktischen Umsetzung der Einnahmeaufteilung, insbesondere mit der D-Tix GmbH& Co. 

KG und den an der Einnahmeaufteilung Teilnehmenden. Die Teilnahme an der 

bundesweiten Einnahmeaufteilung kann anstatt durch das Verkehrsunternehmen selbst 

auch durch von ihm oder durch Satzung bestimmte Tariforganisationen erfolgen, soweit 

dieses Vorgehen den Vorgaben der bundesweiten Vereinbarung entspricht und dort 

zugelassen ist (z.B. Übertragung auf einen Verkehrs- und Tarifverbund). Die Teilnahme an 

dem bundesweiten Zahlungsausgleich erfolgt durch das Verkehrsunternehmen selbst oder 

eine oder mehrere Zahlstellen in den Tariforganisationen. Die Vorgaben des 

Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) sind hierbei einzuhalten. Die bundesweite 

rechtliche Vereinbarung beinhaltet insbesondere die konkreten Zahlungsfristen und 

Vorgaben zur Umsetzung des bundesweiten Zahlungsausgleichs.   

8. Verteilungsparameter  

Die Verteilungsparameter der Einnahmeaufteilung ergeben sich wie folgt: 

a) DTV-Anteil (Überregionaler SPNV / DTV)  

Der überregionale SPNV / SPNV im Deutschlandtarif (DTV-Anteil) erhält einen Anteil von 

jedem Deutschlandticket, das Bayern in der bundesweiten Einnahmeaufteilung 

zugeschieden wird. 

Der DTV-Anteil ergibt sich aus dem prozentualen Anteil der Verkehre im DTV an den durch 

das Deutschlandticket entfallenden Alteinnahmen (Solleinnahmen 2024) im Verhältnis zu 

den in Gesamtbayern durch das Deutschlandticket entfallenden Alteinnahmen. Hierzu 

werden von den Gesamtsolleinnahmen 2024 in Bayern, sowie den Solleinnahmen im DTV 

2024 jeweils die entsprechenden Fahrgeldeinnahmen ohne Deutschlandticket 

(„Restsortiment“) subtrahiert und ins Verhältnis gesetzt.  

Eine erläuternde Berechnung mit fiktiven Werten befindet sich in Anhang 1. 

Die für die Berechnung erforderlichen Daten werden aus den vorläufigen und auf Prognosen 

basierenden Anträgen der Verkehrsunternehmen zum Ausgleich 2024 im DTBY-Portal zum 

Stichtag 1. Dezember 2024 generiert. Der DTV-Anteil wird einmalig für das gesamte Jahr 

2025 ermittelt, monatlich auf die Deutschlandticket-Einnahmen angewandt (vgl. 8.b und 8.c) 

und im DTBY-Portal veröffentlicht.   

b) Schülerinnen und Schüler mit Deutschlandticket mit Beförderungsanspruch im 

Rahmen der Kostenfreiheit des Schulweges  

Da der Erwerb des Deutschlandtickets durch die öffentliche Hand für die Nutzung des 

regelmäßigen Schulweges erfolgt, werden die Einnahmen aus diesen von den 

Schulaufwandsträgern vor Ort erworbenen Deutschlandtickets mit einem Anteil von 90 

Prozent an den Einnahmen der örtlichen Tariforganisation zugewiesen. 10 Prozent dieser 



Einnahmen erhalten die Unternehmen im DTV für den überregionalen Anteil und die 

Schülerbeförderung im SPNV. Der Anteil kommt als bayernweiter Durchschnitt einheitlich für 

alle Deutschlandtickets von Schülerinnen und Schülern mit Beförderungsanspruch im 

Rahmen der Kostenfreiheit des Schulweges zum Tragen. 

Um dies umzusetzen, werden bis zum 15. Januar 2025 über die Schulwegkostenträger die 

von diesen erworbenen Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler mit 

Beförderungsanspruch bei der Kostenfreiheit des Schulweges für den Monat Oktober 2024 

geordnet nach Postleitzahl erhoben. Spätere Korrekturen der Meldungen durch die 

Schulwegkostenträger sind bis zum 15. des jeweiligen Monats gegenüber der Bayerischen 

Eisenbahngesellschaft möglich.  

Diese erhobene Anzahl der Deutschlandtickets je Postleitzahl wird monatlich direkt 

entsprechend dem oben genannten Schlüssel mittels der Postleitzahl auf die 

Tariforganisationen verteilt. Liegt die Anzahl der erhobenen Deutschlandtickets für 

Schülerinnen und Schüler mit Beförderungsanspruch bei einer Postleitzahl über den an die 

D-Tix gemeldeten Verkäufen bei dieser Postleitzahl, so sind die an die D-Tix gemeldeten 

Verkäufe maßgeblich.  

Im August 2025 wird aufgrund der Sommerferien die Anzahl der Deutschlandtickets durch 

die Schulwegkostenträger auf null gesetzt.    

c) Weitere Deutschlandtickets  

Die Verteilung der weiteren Deutschlandtickets beinhaltet: 

1. Zuordnung anhand der Postleitzahl auf Tariforganisation  

2. Aufteilung der Einnahmen bei Postleitzahlen mit mehreren Tariforganisationen  

3. Verteilung DTV-Anteil  

 

1. Zuordnung anhand der Postleitzahl auf Tariforganisation  

Die weiteren Einnahmen aus dem Deutschlandticket werden nach den Postleitzahlen der 

jeweiligen Deutschlandtickets (anteilig) den Tariforganisationen zugeordnet.  

 

2. Aufteilung der Einnahmen bei Postleitzahlen mit mehreren Tariforganisationen 

Ordnen sich einer Postleitzahl mehrere Tariforganisationen zu, so ergibt sich folgende 

Aufteilung der Einnahmen aus dieser Postleitzahl:  

 Primär ist von den Tariforganisationen eigenständig ein angemessener 

Aufteilungsschlüssel zu vereinbaren und bis spätestens 15. Januar 2025 im DTBY-

Portal zu hinterlegen. Dies kann insbesondere auf Basis des Alteinnahmeanteils oder 

lokal vorhandenen Nutzungsdaten erfolgen.   

 Wenn keine Einigung möglich ist, so wird ein Schlüssel unter Beteiligung der 

betroffenen Tariforganisationen von der Bewilligungsbehörde festgelegt. Im Regelfall 

basiert dieser auf den Nutzplatzkilometern, die in den Verkehren, in denen das 

Deutschlandticket gilt, auf dem Gebiet dieser Postleitzahl von denen einzelnen 

Tariforganisationen erbracht werden.  



 

3. Verteilung DTV-Anteil  

Von allen einer Tariforganisation zugewiesen Einnahmen aus dem Deutschlandticket geht 

ein Teil an die Verkehre im DTV, bayernweit pro Monat in der Höhe des unter a) ermittelten 

DTV-Anteils. 

Der monatliche DTV-Anteil von den einer Tariforganisation nach Postleitzahlen 

zugewiesenen Einnahmen aus dem Deutschlandticket setzt sich wie folgt zusammen:  

 DTV-Anteil aus Schülerbeförderung (vgl. 8.b) 

 DTV-Anteil für weitere Deutschlandtickets: Unterschiedlich hoher Anteil für den DTV 

je nach Zuordnung zu einer von zwei Kategorien für die Tariforganisationen. Die 

Ermittlung für die Bildung der unterschiedlichen Höhe der DTV-Anteile der beiden 

Kategorien wird unten dargestellt.  

Um den jeweiligen Anteil der Kategorien zu ermitteln, werden alle Tariforganisationen außer 

dem DTV im DTBY-Portal vom Freistaat in eine von den beiden nachfolgenden Kategorien 

eingeordnet:  

 Kategorie 1 „Tariforganisation mit SPNV EAV-Integration": Tariforganisationen, bei 

denen der Binnenverkehr des SPNV in der Einnahmeaufteilung des Verbundes 

berücksichtigt wird und bei dem die Eisenbahnverkehrsunternehmen für diesen 

Binnenverkehr des SPNV Einnahmen im Verbund zugeschieden bekommen. 

 

 Kategorie 2 „Tariforganisation ohne SPNV EAV-Integration": Tariforganisationen, bei 

denen der Binnenverkehr des SPNV nicht an der lokalen Einnahmeaufteilung 

partizipiert. 

Deckt eine Tariforganisation für die Einnahmeaufteilung im Deutschlandticket sowohl 

Regionen in Kategorie 1 als auch in Kategorie 2 ab, so erfolgt eine anteilige Zuordnung der 

Tariforganisationen entsprechend den betroffenen Postleitzahlen in die jeweilige Kategorie. 

Der DTV-Anteil je Kategorie ist aufgrund der laufenden Änderungen im Kaufverhalten 

variabel und wird monatlich neu berechnet. 

Bildung der unterschiedlichen Höhe der DTV-Anteile je Kategorie: 

Die Ermittlung des Verhältnisses des DTV-Anteils zwischen Kategorie 1 und Kategorie 2 

erfolgt einmalig für EAV Stufe 2 in 2025 auf Basis der Erhebung von Pendlerdaten des 

Bayerischen Landesamtes für Statistik aus dem Jahr 2022 und wird im DTBY-Portal 

veröffentlicht.  

Die Ermittlung der Pendlerströme erfolgt pro kategorisierter Tariforganisation, die gesamthaft 

pro Kategorie ins Verhältnis gesetzt werden. Hierzu wird der Anteil der Pendler von 

innerhalb nach außerhalb einer Tariforganisation ermittelt. Die Anzahl der Auspendler aus 

der Tariforganisation wird der Gesamtanzahl der Pendler der Erwerbsbevölkerung (Summe 

aus Binnenpendlern und Auspendlern) der Tariforganisation gegenübergestellt. Bei 

Tariforganisationen ohne Integration des Binnenverkehrs in den SPNV wird als räumlicher 

Umgriff des Tarifs der jeweilige Landkreis bzw. die kreisfreie Gemeinde herangezogen. Die 

Hochrechnung pro Kategorie erfolgt durch Aufsummierung der einzelnen Werte pro 



Tariforganisation. Die daraus resultierenden prozentualen Anteile je Kategorie werden ins 

Verhältnis gesetzt, sodass als Referenz der Verhältniswert herangezogen werden kann.  

 

Eine Formel und eine erläuternde Berechnung befinden sich in Anhang 2.  

 

C. Geltungsdauer / Revision  

Die Verteilung der Deutschlandtickets nach diesem Verfahren, insbesondere für 

Schülerinnen und Schüler mit Beförderungsanspruch, soll sachgerecht überprüft und eine 

erforderliche Anpassung zum Schuljahresbeginn 2025/26 insbesondere bezüglich folgender 

Aspekte erfolgen:  

 Entwicklung des 365-Euro-Tickets oder vergleichbare wesentliche 

Tarifveränderungen 

 Bessere Datenlage zu der Aufteilung der Schülerkarten auf aÖPNV und SPNV “vor 

Deutschlandticket” und sich daraus ggf. ergebender Anpassungsbedarf der zum 

Start festgesetzten Verteilung.   

 

Eine Änderung in dem Verfahren der Einnahmeaufteilung erfolgt durch Änderung dieser 

Anlage.  

 



Zeile Nr. Bezeichnung
DTV Anteil BY

Gesamt Bayerm (auch 

inkl. DTV)

1

Solleinnahmen aus Anträgen der VU zum 

1.10.2024 (künftig 1.12.2024) 615.000.000 € 2.795.000.000 €

2 Ist-Einnahmen Restsortiment 300.000.000 € 1.145.000.000 €

3 Mindereinnahmen Zeile 1./. Zeile 2 315.000.000 € 1.650.000.000 €

19,09%

Anhang 1 zur Anlage 2

Die Werte sind als Beispielswerte hinterlegt und dienen nur der Verdeutlichung der Umsetzung. 

Quelle: Anträge der Verkehrsunternehmen aus dem Ausgleichsantrag 2024, Stichtag für 2024: 1.12.2024 

(Vorschlag), Hinweis: insbesondere im aÖPNV kommt es zu Zuordnungsproblemen und Schwierigkeiten bei der 

Aufteilung auf die einzelnen Linien. Durch das Heranziehen der Gesamtsumme sind die inkonsistenten Zuordnungen 

jedoch nicht wesentlich. 

Erklärung: Ermittlung des Anteils des DTV an allen in Bayern durch das Deutschlandticket entfallenden 

Alteinnahmen / Einnahmerückgänge. Hierzu werden von den Solleinnahmen 2024 die Einnahmen ohne 

Deutschlandticket ("Restsortiment") subtrahiert. 

Prozentualer Anteil DTV ergibt sich aus Verhältnis der Mindereinnahmen in 

Zeile 3 in Prozent; weitergehende Berechnung erfolgt mit 2 Nachkommastellen:

Anteil an den durch das Deutschlandticket entfallenden Alteinnahmen 2024 



Anhang 2 zur Anlage 2

Annahmen / Ausgangsdaten (alle Daten nur beispielhaft, für 

einen Beispielmonat)

Auf BY entfallende DT Gesamteinnahmen 85.000.000 €

Auf Schüler mit Beförderungsanspruch entfallender 

Deutschlandticketeinnahmeanspruch 10.000.000 €

Verteilung: 90 % 

Tariforganisation (TO), 

10 % DTV

DTV-Anteil Gesamt 20,00%

Einnahmeanspruch DTV-Anteil absolut 17.000.000 €

Verteilung / Zuordnung nach lokaler PLZ ohne Schüler mit 

Beförderungsanspruch Einnahmevolumen

Kategorie 1  (Annahme: Verkaufsanteil 70 %)* 52.500.000 €

Kategorie 2 (Annahme: Verkaufsanteil 30 %)* 22.500.000 €

Verhältnis der Pendlerdaten 

Kategorie 1 1,0

Kategorie 2 4,2

Beispielrechnung

DT Einnahmen für Bayern 

im Beispielmonat 85.000.000 €

(PLZ-Zuordnung liegt im 

Hintergrund vor)

Schritt 1:

10.000.000 €

(ergibt sich aus Daten der 

Kostenträger mit 

Erfassung der PLZ-

Zuordnung )

davon Anteil an TO 90%             9.000.000,00 € 

(im Anschluss Verteilung 

nach PLZ auf die "Schüler-

TO")

davon DTV-Anteil 10%             1.000.000,00 € 

Schritt 2: 

17.000.000 €

prozentualer Anteil DTV 20%

DTV-Anteil Schüler             1.000.000,00 € 

davon verbleibender 

Gesamtanspruch "DTV" zur 

auf PLZ          16.000.000,00 € 

Schritt 3: 

PLZ Einnahmen ohne Anteil 75.000.000 €

aufgeteilt auf Kategorien:

DT Einnahme Region 

Kategorie 1 (Verkaufsanteil 70 %) 52.500.000 €

DT Einnahme Region 

Kategorie 2 (Verkaufsanteil 30 %) 22.500.000 €

Verteilung DTV-Anteil auf PLZ

Umgestellt zur Ermittlung 

des Prozentsatzes 

Prozentsatz errechnet: 11%

Anteil je Kategorie DTV an Karten nach Abzug Schüler mit 

Beförderungsanspruch (= Faktor x Prozentsatz) 

d.h. Anteil 

verbleibend bei 

lokaler TO von "Nicht-

Schüler-PLZ"

Anteil für Region Kategorie 1 11% 89%

Anteil für Region Kategorie 2 46% 54%

Kategorie 1 1 davon auf TO davon auf DTV 

Anteil PLZ die räumlich TO zugeordnet werden Gesamt 300.000 €

davon Anteil von Schüler mit Beförderungsanspruch 100.000 € 90.000 € 10.000 €

davon Anteil TO ohne Anteil Schüler 200.000 € 178.231 € 21.769 €

Gesamteinnahmen 300.000 € 268.231 € 31.769 €

Die Werte sind als Beispielswerte hinterlegt und dienen nur der Verdeutlichung der Umsetzung.

* Prozentwerte ergeben sich aus den monatlichen Verkäufen und nach der Zuordnung zu Kategorie 1 oder 2 

Wie teilen sich die Einnahmen bei eine beispielhaften TO auf ?

"Anspruch DTV ohne Schüler" = Prozentsatz x Faktor 1 x Einnahmeanspruch Kategorie 1 + 

Prozentsatz x Faktor 2 x Einnahmeanspruch Kategorie 2

Prozentsatz = "Anspruch DTV ohne Schüler" / 

(Faktor 1 x Einnahmeanspruch Kategeorie 1 + 

Faktor 2 x Einnahmeanspruch Kategorie 2)

Anteil Schüler mit Beförderungsanspruch 

Bestimmung DTV-Anteil

Verteilung DTV-Anteil auf örtliche PLZ und Zuordnung 

PLZ auf  TO 

1
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Landkreis Erlangen-Höchstadt
Beschlüsse:
KA 09.12.2024
KT 13.12.2024

Investitionsprogramm 2025 - 2028
Straßen-, Brücken- und Radwegebau

UA - Vermögenshaushalt Priorität 1

Bezeichnung Bemerkungen
Kreisstraße der Maßnahme Gesamt Dritte

HHSt.
Radwege, Brücken, etc.                      

Bauabschnitt, Kilometrierung Ausgaben Einnahmen Finanzierung

Gemeinde 
DB, Bund 

etc. bisher
HJ   

2024
HJ   

2025
HJ   

2026
HJ   

2027
HJ   

2028
€  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T.

Maßnahmen im Bau

ERH 16 Brücke über die BAB A3 bei Neuhaus 2.200 2.170 1.170 1.000 30 A 1.740 50 50 310 20
mit Geh- und Radweg E 1.000 0 0 150 20

1.6527 Länge ca. 1,1 km  F 740 50 50 160 0

ERH 23 OD Wachenroth 2.820 1.700 660 1.040 1.120 A 420 1.070 200 10
Länge ca. 0,57 km E 180 360 70 50

1.6523 F 240 710 130 -40

ERH 26 Brücke über die BAB A3 bei Hannberg 2.940 2.940 1.600 1.340 0 A 1.640 60 100 90 990 60
mit Geh- und Radweg E 1.000 0 540 60

1.6526 Länge ca. 1,7 km F 640 60 100 90 450 0

geplante Maßnahmen

ERH 6 Röckenhof - Unterschöllenbach 1.360 1.310 510 800 50 A 30 40 50 910 260 20
Geh- und Radweg E 400 100 10

1.6556 Länge ca. 2,0 km F 30 40 50 510 160 10

ERH 8 Unterschöllenbach-Oberschöllenbach 340 330 130 200 10 A 0 40 270 20
Geh- und Radweg E 0 120 10

1.6538 km 2 + 000 bis km 2 + 400  F 0 40 150 10

ERH 13 Höfen - Tuchenbach (Lkr. Fürth) 1.890 940 400 540 950 A 0 50 420 440 30
Geh- und Radweg E 180 190 30

1.6513 Länge ca. 2,0 km F 0 50 240 250 0

A = Ausgaben,   E = Einnahmen
F = Finanzbedarf 

Neubau d. Brücke im Zuge des 6-streifigen Ausbaus
der A3, Bau von 2020 bis 2023, Vereinb. m. Autobah

erheblicher Unterhaltsaufwand
Vereinbarung mit Markt Wachenroth
3 Brückenbauwerke; Baubeginn August 2023

Ist bereits als Lückenschluss zum vorhand. G+R 
Höfen - Dondörflein im Radwegekonzept enthalten
Vereinb. mit dem Lkr. Fürth, VE 860.000 € f. 2026/27

Kosten Ansatz Haushalt  2025 ff
Landkreis

Ausbauzustand, Vorplanung, Grunderwerb (=GE), Fertigstellung, 
Ausbaubeginn, UI-Aufwand, Priorität, etc.

Lückenschluss, evtl. Querungshilfen
Abstimmung mit Gemeinden bereits erfolgt
Grunderwerb fast abgeschlossen

Neubau d. Brücke im Zuge des 6-streifigen Ausbaus
der A3, Bau von 2020 bis 2022, Vereinb. m. Autobah
restl. Geh- u. Radweg bis 2026

Abschnitt ist bereits im Radwegekonzept als
Lückenschluss enthalten, evtl. Querungshilfen
Vorgespr. mit Eckental u. Zweckverband (W + K)

restl. Geh- u. Radweg bis 2026

-Sachgebiet Tiefbau- Blatt 1



Landkreis Erlangen-Höchstadt
Beschlüsse:
KA 09.12.2024
KT 13.12.2024

Investitionsprogramm 2025 - 2028
Straßen-, Brücken- und Radwegebau

UA - Vermögenshaushalt Priorität 1

Bezeichnung Bemerkungen
Kreisstraße der Maßnahme Gesamt Dritte

HHSt.
Radwege, Brücken, etc.                      

Bauabschnitt, Kilometrierung Ausgaben Einnahmen Finanzierung

Gemeinde 
DB, Bund 

etc. bisher
HJ   

2024
HJ   

2025
HJ   

2026
HJ   

2027
HJ   

2028
€  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T.

Kosten Ansatz Haushalt  2025 ff
Landkreis

Ausbauzustand, Vorplanung, Grunderwerb (=GE), Fertigstellung, 
Ausbaubeginn, UI-Aufwand, Priorität, etc.

ERH 25 Hammerbach - Beutelsdorf 2.520 1.260 500 760 1.260 A 0 150 1.080 30
Str.km 0,180 - 3,030 E 500

1.6525 Geh- und Radweg F 0 150 580 30

ERH 25 Niederndorf-Lkr.Grenze (Behälterberg) 980 850 350 500 130 A 20 0 0 30 470 330
Str.km 8,832 - 10,532 E 200 150

1.6545 Verstärkung: Unterbau u. Decke  F 20 0 0 30 270 180

ERH 31 BAB A73 Anschlussstelle Möhrendorf 1.200 1.200 500 700 A 0 200 800 180 20
mit 2 Kreisverkehrsanlagen E 400 80 20

1.6531 Länge ca. 460 m F 0 200 400 100 0

ERH 36 Unterführung d. BAB A3 bei Medbach 1.170 1.140 610 530 30 A 20 20 890 200 10
mit Geh- und Radweg E 500 80 30

1.6528 Länge ca. 300 m F 20 20 390 120 -20

ERH 36 Medbach - Aisch 1.800 1.800 800 1.000 A 15 0 55 50 680 1.000
Geh- und Radweg E 320 480

1.6536 km 1 + 750 bis km 4 + 150 F 15 0 55 50 360 520

ERH 36 OD Medbach 820 800 310 490 20 A 20 0 60 430 270 20
Str.km 1,132 - 1,727 E 160 140 10

1.6566 Sanierung + 130 m. G+R F 20 0 60 270 130 10

Restabwicklung

Allgemein Restabwicklung 330 330 0 330 A 90 90 50 50 50
und  E

1.6501  Planung von Maßnahmen Priorität 2  F 90 90 50 50 50

Federführung Stadt, Bau mit Zuwendungen

Restabwicklung Grunderwerb
Restbaumaßnahmen
und Ansatz f. Planung Priorität 2

Planungsleistungen 2020 - 2025

vorübergehend zurückgestellt 

Vereinbarung mit Stadt H`aurach erforderlich

Neubau d. Brücke mit 2 Kreisverkehrsanlagen

Abstimmung mit Stadt Höchstadt und Gde. Adelsdorf
bereits erfolgt

starke Straßenschäden, erheblicher Unterhalts-

restl. Geh- u. Radweg bis 2027

Vereinbarung mit Autobahn GmbH, Bau ab 2026
vorgesehen, VE von 980.000,00 E für 2026/27

Neubau d. Brücke im Zuge des 6-streifigen Ausbaus

Vereinbarung m. Stadt Herzogenaurach

(evtl. Vereinbarung mit Stadt erforderlich)
aufwand, Ausbau nach Bauklasse IV (Bk 1.0)

der A3, Bau ab 2023 bis 2025, Vereinb. m. Autobahn

-Sachgebiet Tiefbau- Blatt 2



Landkreis Erlangen-Höchstadt
Beschlüsse:
KA 09.12.2024
KT 13.12.2024

Investitionsprogramm 2025 - 2028
Straßen-, Brücken- und Radwegebau

UA - Vermögenshaushalt Priorität 1

Bezeichnung Bemerkungen
Kreisstraße der Maßnahme Gesamt Dritte

HHSt.
Radwege, Brücken, etc.                      

Bauabschnitt, Kilometrierung Ausgaben Einnahmen Finanzierung

Gemeinde 
DB, Bund 

etc. bisher
HJ   

2024
HJ   

2025
HJ   

2026
HJ   

2027
HJ   

2028
€  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T.

Kosten Ansatz Haushalt  2025 ff
Landkreis

Ausbauzustand, Vorplanung, Grunderwerb (=GE), Fertigstellung, 
Ausbaubeginn, UI-Aufwand, Priorität, etc.

ERH 5 Umbau / Neubau der Brücke über 5.410 1.155 510 645 4.255 A 865 0 290 Vereinbarungen mit Bahn und Stadt 
die Bahnlinie in Baiersdorf E 460 50 inkl. Anteil Stadt Baiersdorf; Baubeginn März 2015, 

1.6595 F 405 0 240 endgültige Fertigstellung 2018, Vermessung fehlt

ERH 7  Uttenreuth - Marloffstein 1.590 1.590 880 710 A 1.530 20 40
Geh- und Radweg E 800 0 80

1.6517 Länge ca. 2 km F 730 20 -40

ERH 12 Bullach (Lkr. Nbg. Land) - Herpersdorf 500 230 120 110 270 A 200 30 Ist bereits als Lückenschluss im Radwegekonzept
Geh- und Radweg E 80 40 enthalten, im Jahr 2023 fertig gestellt

1.6512 Länge ca. 0,43 km F 120 -10 Vereinbarung mit dem Lkr. Nbg. Land 

ERH 15 OD Oberreichenbach 1.890 1.460 700 760 430 A 1.410 20 30
Länge ca 1,5 km E 630 0 70

1.6515 F 780 20 -40

ERH 31 Dechsendorf - Möhrendorf  1.580 1.580 950 630 A 1.210 350 20 Antrag auf Zuwendungen am 01.09.2021 gestellt
Str.km 1,880 - 4,800 E 650 250 50 Baubeginn Sept. 2022, Fertigstellung Ende 2023

1.6571 Geh- und Radweg  F 560 100 -30 Vermessung steht noch aus

ERH 33 Weiher - Unterschöllenbach 1.540 1.490 600 890 50 A 1.410 40 40
Geh- und Radweg, BA 1 Länge 1,3 km E 530 70 0

1.6533  und BA 2, Länge ca. 2,5 km F 880 -30 40

A 10.310 1.960 1.515 5.340 3.610 1.540 HHJ 2025-28 Ausgaben 12.005 €
Summen Priorität 1 von 2025-28 E 5.250 760 360 2.460 1.680 790

F 5.060 1.200 1.155 2.880 1.930 750 HHJ 2025-28 Finanzbed. 6.715 €
F:\SG52\Tiefbau\Verwaltung\Inv-Programm\GES-28\[Inv-Prog-24-09-19.xlsx]ua1

nach Ausschreibung, Vermessung 2024 erfolgt

BA 1, Unterschöllenbach - Minderleinsmühle fertig
BA 2 Baubeginn 2020, Fertigstellung 9/2020
Ausgleichsmaßnahmen und Restarbeiten in 2021

Bauarbeiten abgeschlossen, Kostenerhöhung
Vereinbarung mit Gemeinde, Baubeginn Okt. 2015

Mehrkosten für Fahrbahnverlegung u. Stützmauer
Bauende 2019; schwieriger Grunderwerb, deswegen

-Sachgebiet Tiefbau- Blatt 3



Landkreis Erlangen - Höchstadt
Beschlüsse:
KA 09.12.2024
KT 13.12.2024

Investitionsprogramm 2025 - 2028
Straßen-, Brücken- und Radwegebau

UA - Vermögenshaushalt Priorität 2
Bezeichnung Bemerkungen

Kreisstraße der Maßnahme Gesamt Dritte

HHSt. Radwege, Brücken, etc.                     
Bauabschnitt, Kilometrierung Ausgaben Einnahmen Finanzierung

Gemeinde 
DB, Bund 

etc. bisher
HJ   

2024
HJ   

2025
HJ   

2026
HJ   

2027
HJ   

2028
Ausbauzustand, Vorplanung, Grunderwerb (=GE), Fertigstellung, 
Ausbaubeginn, UI-Aufwand, Priorität, etc.

€  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T. €  i.T.

ERH 5 Brücke über die BAB A73 Baiersdorf 700 700 300 400 A 530 150 20 Beschluss Kreisausschuss v.15.03.2021, derzeit
mit Geh- und Radweg E 210 70 20 Planung durch die Autobahn GmbH

Länge ca. 620 m F 320 80 0 Vereinbarung mit der Bundesrepublik erforderlich

ERH 13 Dondörflein - Falkendorf 1.300 1.250 550 700 50 A 100 450 700 Abschnitt ist bereits im Radwegekonzept enthalten
Geh- und Radweg E 0 200 350 Lückschluss zum bestehenden Geh- und Radweg
Länge ca. 2,8 km F 100 250 350 Höfen - Dondörflein

ERH 13/14 (Höfen)Dondörflein - Herzogenaurach 650 600 270 330 50 A 600 Abschnitt Höfen - Dondörflein fertig, Abschnitt
Geh- und Radweg E 270 Dondörflein-Hàurach vorläufig zurückgestellt,
Länge ca 1,4 km F 330 vorläufig Führung über Feldweg Richt. Steinbach

ERH 16 Kreuzungsumbau bei Adelsdorf 1.200 480 200 280 720 A 50 200 230 Beschluss Kreistag v. 24.05.2017;  Planung 
Errichtung eines Kreisverkehrs E 0 100 100 durch das Staatliche Bauamt Nürnberg erforderlich

an der B 470 F 50 100 130 Vereinbarung mit der Bundesrepublik erforderlich

ERH 25 (Hammerbach)-Beutelsdorf-Haundorf 650 600 240 360 50 A 200 400 Vorplanung z.T. vorhanden, Querungshilfen d. 
Str.km 3,540 - 4,950 E 80 160 Stadt, Abschnitt Hammerbach - Beutelsdorf
Geh- und Radweg F 120 240 vorgezogen in Priorität 1

ERH 29 Baiersdorf (ERH 5) - Igelsdorf 590 590 250 340 A 40 40 510 Abschnitt ist bereits im Radwegekonzept enthalten
Geh- und Radweg E 0 250 Lückenschluss, evtl. Querungshilfen
Länge ca. 920 m F 40 40 260

A 720 1.040 2.460
Summen Priorität 2 von 2025-2028 5.090 4.220 1.810 2.410 870 E 210 450 1.150

F 510 590 1.310

Kosten Ansatz Haushalt  2025 ff
Landkreis

-Sachgebiet Tiefbau- Blatt 4
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